
Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Umbesetzung von Ausschüssen

Sachverhalt:
Bürgermeister Hans-Peter Lütje hat mit Wirkung zum 12.09.2022 seinen Rücktritt
von folgenden Positionen erklärt:

Stimmberechtigtes Mitglied im Finanzausschuss Appen

Stimmberechtigtes Mitglied im Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und
Soziales Appen

Für diese Positionen muss eine Nachwahl erfolgen.

Außerdem gibt Herr Lütje den Vorsitz im Finanzausschuss ab. Diese Nachwahl
erfolgt in einem separaten Tagesordnungspunkt.

Fördermittel durch Dritte: ./.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt folgende Nachwahlen:

Stimmberechtigtes Mitglied im Finanzausschuss Appen bgl. M. Eduard Fischer
(Für Hans-Peter Lütje)

stellv. Mitglied im Finanzausschuss GV H.-P. Lütje

Stimmberechtigtes Mitglied im Ausschuss für Schule, Sport, GV Simon Brüsch
Kultur und Soziales Appen (für Hans-Peter Lütje)

Vorlage Nr.: 1744/2022/APP/BV

Fachbereich: Zentrale Dienste Datum: 25.08.2022

Bearbeiter: Kaland AZ:

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus

Gemeindevertretung Appen 12.09.2022 öffentlich
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Stellv. Mitglied im Ausschuss für Schule, Sport, Kultur GV H.-P. Lütje
und Soziales Appen (für Simon Brüsch)

__________________
Lütje

Anlagen:
Schreiben CDU Fraktion



Kaland

Von: Hans-Peter Luetje <hans-peter.luetje@gmx.de>
Donnerstag, 25. August 2022 12:58
Kaland
Stephan Winkelmann
[EXTERN] Veränderung in den Ausschüssen

Gesendet:
An;
Cc:
Betreff:

Hallo Frau Kaland,

ich erkläre mit Wirkung vom 12.09.2022 meinen Rücktritt von folgenden Positionen:

- Vorsitz im Finanzausschuss

- Mitgliedschaft im Finanzausschuss

- Mitgliedschaft im SKSS

Für die Nachwahl schlägt die CDU Fraktion folgende Personen vor:

- Vorsitz im Finanzausschuss > Stephan Winkelmann

- Mitglied im Finanzausschuss > Eduard Fischer hg.

- Mitglied im SKSS > Simon Brüsch

- Vertreter im SKSS > Hans-Peter Lütje

- Vertreter im Finanzausschuss > Hans-Peter Lütje

Viele Grüße 
Hans-Peter Lütje 
CDU Appen

i
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Verwaltungsbericht 
des Bürgermeisters 

der Gemeinde Appen 
 
 

1. Halbjahr 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1745/2022/App/en 
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Aktuelle Kassenlage 

Der Kassenbestand der Gemeinde Appen belief sich am 31.12.2021 auf insgesamt      

 

minus 928.055,69 €. 

 

 

 

2. Entwicklung wichtiger Wirtschaftsdaten (Einwohner, Gewerbe, Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Arbeitslosenzahlen) 
 
a) Einwohnerstatistik (eigene Fortschreibung), Gewerbe, Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle 

Stand 
per 

Einwohner Meldeamtsaktivitäten Personenstandsfälle Gewerbe 

3
0

.0
6

.2
0

2
2
 

 Zuzüge Wegzüge Umzüge Geburten Sterbefälle Eheschl. 
Anmel-
dungen 

Abmeldungen 
Ummel-
dungen 

Gewerbe 
insgesamt 

Unter-
glinde: 

20 20 3 5 2 - 

 
44 
 

26 12 

504 
(123   Ge-
werbesteu-
erzahler) 

Schäferhof: 9 16 2 - 2 - 

Appen-Etz 9 12 1 2 2 - 

Appen-
Dorf: 
 

142 103 48 17 34 6 

Gesamt: 
4939 

Davon NW: 
143 
(Stand 
31.12.2021 
Gesamt: 
4926 

Davon 
NW:: 151 

180 151 54 24 40 6  

Davon beim Standesamt Moorrege beurkundet: 2 23 3     

 
 
 

b) Arbeitslosenzahlen 

Stand per 30.06.2022 Anzahl Prozentualer Anteil an der Gesamtarbeitslosenzahl des Kreises Pinneberg 

Appen 83 

 
0,98 

 
 



B. Entwicklung der Bautätigkeit Stand: 01.01.-30.06.2022 

Wohnraumerstellung Gewerberaum-/Flächenerstellung 

Anbauvorhaben (Anzahl): 5 Neubauvorhaben (Anzahl): 11 Anbauvorhaben (Anzahl): 0 Neubauvorhaben (Anzahl): 1 

  

 

 

C: Personalentwicklung und Personalplanung der Gemeinde Appen  

1. Personalstand Arbeiter 

Stand per Bereich 
Arbeiter 

Gesamt je 1.000 EW 
Auszubildende 

männlich weiblich männlich weiblich 

30.06.2022 

 
Hausmeister / Bau-

hof 
 

2+5 0 2+5 0,0015 0 0 

3. Mehrarbeits- und Überstunden / Erkrankungen länger als 6 Wochen (Zahlen in Klammern = Stand vorheriges Quartal) 

Stand per Bereich Mehrarbeits-/Überstunden Erkrankungen länger als 6 Wochen 

30.06.2022 

Bauhof 99,69 
Ein Mitarbeiter erhält Rente aufgrund vol-

ler Erwerbsminderung bis 30.04.2025 

Hausmeister 440,87 
Ein Mitarbeiter erhält Rente aufgrund vol-

ler Erwerbsminderung bis 30.06.2023 

31.12.2021 

Bauhof 101,15 
Ein Mitarbeiter erhält Rente aufgrund vol-

ler Erwerbsminderung bis 30.04.2025 

Hausmeister 330,82 
Ein Mitarbeiter erhält Rente aufgrund vol-

ler Erwerbsminderung bis 30.06.2023 

 

 

E. Kindertageseinrichtungen                                                                                                                                                                                  Stand per: 30.06.2022 

Bezeichnung der 
KiTa 

Betriebszeiten Elternbeitrag monatlich vorhandene Plätze belegte Plätze 

 
1. KiTa Heideweg 

 
 

Kernzeit Regelgruppe „Mäuse“  
7-15 Uhr 
 

226,40 € 20 20 

Kernzeit Krippe Wichtel:     
 7.30-15.30 Uhr 

288,40 € (Stand 31.12.2021) 
 

10 10 

Kernzeit i-Gruppe: „Waldgeister“ 
7.30-14.30 Uhr 

198,10 € 
 

15 15 

Kernzeit Regelgruppe „Katzen“ 
8.00-16.00 Uhr 

226,40 € 
 

20 20 

Kernzeit HPK „Spatzennest“ 
8.00 – 14 Uhr 

0,00 6 6 

Kernzeit i-Gruppe „Wawu-
schel“ 8.00-14.00 Uhr 

169,80 € 15 15 



Spätdienst Elementarbereich 
14-15 Uhr 

28,30 € 15 12 

Spätdienst Elementarbereich 
15-16 Uhr 

28,30 € 15 8 

Gesamt:  86 86 

     

     

Ab 1.8.2020 
DRK Bewegungs-
kindergarten 

Frühdienst: 7.00-7.30 Uhr  
 
Frühdienst 7.30 – 8.00 Uhr 
 
 

14,15 € Elementar 
 
14,50 € Krippe 
 
 
 

 

Elementar:  7.00 Uhr :   13 Plätze 
                    7.30 Uhr :   31 Plätze 
 
Krippe:         7.00 Uhr :   1 Plätze 
                     7.30 Uhr : 11 Plätze 
 

Kernzeit Krippe 
8.00 – 14.00 Uhr 

174,00 € 20 20 

Kernzeit Krippe 
8.00 – 16.00 Uhr 

232,00€ 
 

20 20 

Kernzeit Elementar 
8.00 – 14.00 Uhr 

169,80 € 40 42 

Kernzeit Elementar 
8.00 -16.00 Uhr 

226,40 € 40 40 

    

 Gesamt:  120 122 

 

F. Grundschule / Betreuende Grundschule 

a) Grundschule Appen Stand per: 30.06.2022 

Schuljahr Anzahl der Klassen Anzahl der Schüler 

1. Grundschuljahr 2                                             52 (davon 1 ukrainisches Kind) 

2. Grundschuljahr 2                                             47 (davon 2 ukrainisches Kind) 

3. Grundschuljahr 2                                              55 (davon 6 ukrainisches Kind) 

4. Grundschuljahr 2 49 

Gesamt: 8 203 

 
b) Betreuende Grundschule 

 
Stand per: 30.06.2022 

 
Anzahl der betreuten Grundschüler 

                                                  162   

 

 

 
 

H. Stand der Ausführung von Beschlüssen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse 

 
1. Gemeindevertretung 
 
 



 
Beschluss 
vom: 

Bezeichnung des Vorgangs Stand der Ausführung Kurze Erläuterungen 

 26.06.2014 Anschluss an das Breitbandnetz 

Das Cluster 5, zu dem Appen gehört, 
ist in 3 Prioritäten-Bereiche eingeteilt, 
Appen ist aufgrund der örtlichen Lage 
Priorität 2 und 3.  
 
Priorität 2 (Appen-Unterglinde): 

- Aktuell Bau in der Pinneber-
ger Chaussee, Verbindung 
des POP in Moorrege nach 
Appen-Unterglinde. 

- Das wird bis KW 32 tiefbau-
technisch fertig, die Kabel-
montage zieht dann nach 

- Die ersten Kunden in Ap-
pen-Unterglinde können ab 
Ende August portiert wer-
den.  

Priorität 3 (Appen-Mitte): 
- Der Tiefbau in der Haupt-

straße muss noch finalisiert 
werden, Fertigstellung KW 
35, die Kabelmontage zieht 
dann nach.  

- Die Portierung der Kunden 
soll aktuell ab Mitte Septem-
ber erfolgen. 

 
Förderprojekt 2 (Los Appen-Süd und 
Los 3 Gewerbegebiet Appen): 

- Der Ausbau ist im Juli 2022 
gestartet. 

- Von 374 möglichen An-
schlüssen haben 140 einen 
Vertrag abgeschlossen, 
Kunden im Gewerbegeiet 
(Los 3) zeigen wenig Inte-
resse.  

- Die Bauzeit beträgt ca. 1 
Jahr 

 

 18.03.2021 
Ausbau der Bushaltestelle „Rollbarg“ an der Wedeler Chaussee im Ortsteil Ap-
pen-Etz 
 

Die Bushaltestelle wurde errichtet. 
Nachbesserungen stehen jedoch 

 



noch aus. Gespräche mit den zustän-
digen Behörden sind noch nicht ab-
geschlossen. 

 14.09.2021 Anschaffung von 4 Geschwindigkeitsanzeigern und Aufstellung 
Zurzeit werden die Standorte und die 
Stromversorgung für die Tem-
pomessgeräte geprüft. 

kein neuer Sachstand 

 07.12.2021 Beantragung von Fördergeldern für Sanierung Flutlichtanlage + Kunstrasen 

Im Umlaufverfahren mit der Arbeits-
gemeinschaft der kommunalen Lan-
desverbände, Vertretern des Schles-
wig-Holsteinischen Fußballverban-
des, des Schleswig-Holsteinischen 
Schwimmverbandes, des Schleswig-
Holsteinischen Turnverbandes sowie 
des Landessportverbandes Schles-
wig-Holstein wurde eine Priorisierung 
der Anträge beraten.  
Das Antragsvolumen hat die Höhe 
der Fördermittel überzeichnet, so 
wurde eine Quotierung festgelegt und 
hier die „primäre Sportstättensanie-
rung“ zugrunde gelegt. Da die An-
träge nicht unter diesen Aspekt fallen, 
konnten diese nicht berücksichtigt 
werden. Ablehnungsschreiben vom 
26.04.2022 
 

 

  Gehweginstandsetzung Gärtnerstraße und Lindenstraße 
Es werden Angebote eingeholt, so 
dass demnächst eine Auftrags-
vergabe erfolgen kann. 

erledigt 

 17.03.2022 
 
Antrag auf Neubeschaffung einer Beschallungsanlage für das Bürgerhaus 
 

Es liegen zwei Angebote vor, über 
die in der Sitzungsperiode im 3. 
Quartal beraten wird. 

 

  
 
Betreuungsschule Appen - Entscheidung über die zukünftige Trägerschaft 
 

Die Entscheidung über die Träger-
schaft wurde bereits gefasst. Nun 
müssen die Satzungen beschlossen 
werden. Dies ist für die Sitzungsperi-
ode 3. Quartal vorgesehen. 

 

  

 
Aufstellung der 12. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Appen 
für das Gebiet südlich der Hauptstraße und östlich der Zuwegung zur Kaserne 
und Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 33 für eine Hundeschule an der Ka-
serne; hier: Aufstellungsbeschluss 
 

Die Angebote für die Bauleitplanung 
liegen vor. Das wirtschaftlichste An-
gebot wurde bereits ermittelt.  
Es ist ein städtebaulicher Vertrag mit 
der Investorin zu schließen. Die wei-
tere Planung, die Beauftragung des 
Planungsbüros und der Vertrag mit 

 



der Investorin erfolgt nach einem Ge-
spräch mit der Kreisplanung, der un-
teren Forstbehörde und dem LLUR. 
Der Gesprächstermin ist für August 
angedacht. 
 

  

 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 32  für eine Fläche südlich der Haupt-
straße und westlich der Straße Eekhoff; hier: Beratung über die frühzeitige Be-
teiligung 
 
 

Die Ergebnisse der frühzeitigen Be-
teiligung liegen vor. Nach Auswer-
tung der Stellungnahmen sind fol-
gende Gutachten notwendig: Lärm-
schutz, Altlasten und die Beurteilung 
welche Bäume zu erhalten/abgängig 
sind. Die Beauftragung und Erarbei-
tung der Gutachten ist in Arbeit. Die 
Ergebnisse werden bis Ende Sep-
tember erwartet, sodass diese in den 
Planungsentwurf für die Reguläre Be-
teiligung einfließen können. Der Be-
schluss über die reguläre Beteiligung 
kann dann im vierten Quartal 2022 
gefasst werden. Für die Überplanung 
des ehemaligen KiTa-Geländes ha-
ben Gespräche zwischen der Kirche 
und der Gemeinde (Bgm zzgl. aller 
Fraktionsvorsitzenden) stattgefunden. 
Der Investor den die Kirche für die 
Durchführung des Bauvorhabens in 
Betracht gezogen hatte, ist inzwi-
schen abgesprungen. Es wird sich 
also um eine klassische Angebotspla-
nung handeln. Die Gemeinde und die 
Kirche habe sich darauf geeinigt, eine 
Bebauung analog der alten Schmiede 
zu ermöglichen. Dies wird bei der 
Ausarbeitung des nächsten Pla-
nungsentwurfes berücksichtigt. 

 

 16.06.2022 
 
Antrag zur Förderung des Radverkehrs (Picknickplätze) 
 

Die Gemeinde hat beschlossen einen 
überdachten Picknickplatz noch in 
diesem Jahr aufzustellen und durch 
Mittel aus dem Zweckertrag des Lot-
teriesparens in Höhe von 2000 €, die 
im Herbst 2022 ausgezahlt werden, 
zu finanzieren. Im Haushaltsjahr wer-

 



den zur Errichtung weiterer über-
dachter Picknickplätze bereits Mittel 
in Höhe von 15.000 € bereitgestellt. 
Aufgrund des neu aufgestellten Tou-
rismuskonzeptes werden Rastplätze 
und Schutzhütten entlang des Rad-
weges besonders gefördert.  
Förderungen für Picknickplätze, ins-
besondere an Radwegen, werden 
von der AktivRegion gefördert (z.B. 
Kleinstprojekte bis zu 20.000 € / För-
derung 80% der Bruttokosten über 
das Regionalbudget).  
Auch der Verein Naherholung im Um-
land Hamburg e.V. sowie der Kreis 
Pinneberg (Förderung Radverkehrs-
infrastruktur) bezuschussen solche 
Projekte. 
 

  
 
Ersatzbeschaffung LF 16 - externer Berater 
 

Die Beschaffung ist in die Wege ge-
leitet. Die Fa. SoFah wird die Aus-
schreibung u.s.w. übernehmen unter 
Beteiligung der Feuerwehr. Ein erstes 
Gespräch mit der Firma hat bereits 
stattgefunden. 

 

     

 2. Hauptausschuss/Finanzausschuss 

 
Beschluss 
vom: 

Bezeichnung des Vorgangs Stand der Ausführung Kurze Erläuterungen 

 28.02.2006 Errichtung eines Gemeindearchivs (06.0521.1) 
 
Es sind keine Kapazitäten vorhan-
den.  

 

 24.08.2006 Nachfolgenutzung Gemeindeverwaltung;  
Zurzeit befinden sich alle Räumlich-
keiten in der Vermietung.  

 

 08.03.2022 
 
Anschaffung von Mobiliar für das Bürgerhaus 
 

 
Die Anschaffung wurde zunächst zu-
rückgestellt. 

 

     

 3. Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 

 
Beschluss 
vom: 

Bezeichnung des Vorgangs Stand der Ausführung Kurze Erläuterungen 

 
 
10.05.2022 

 
Antrag der SPD-Fraktion; hier: Austausch der Leuchtmittel in der Sporthalle am 
Distelkamp 

Gemeindevertreter Winkelmann, Mit-
glied der AG Klimawandel kümmert 

 



 sich um die Begutachtung der Aus-
leuchtung der Sporthalle am Distel-
kamp. 

 
 
 

 4. Umweltausschuss 

 
Beschluss 
vom: 

Bezeichnung des Vorgangs Stand der Ausführung Kurze Erläuterungen 

     

  

 5. Bauausschuss 

 
Beschluss 
vom: 

Bezeichnung des Vorgangs Stand der Ausführung Kurze Erläuterungen 

     

 
 
 
 

 

 
  

I. Nutzung des Bürgerhauses   

Stand 
Nutzungen/davon Ver-

mietungen 
 

Erzielte Einnahmen 
(insg. AOS von HHS) 

Ausgaben 
(insg. AOS von HHS) 

 

     

I. Halbjahr 2022 

1. Halbjahr 
125 Nutzungen, davon 13 

mit Einnahme 
 

Mitteilung erfolgt in Zukunft einmal jährlich 
Mitteilung erfolgt in Zukunft einmal 

jährlich 
 

     

II. Halbjahr 2021 

2. Halbjahr 
114 Nutzungen, davon 10 

mit Einnahme 

 

28.475,32 € von 42.200 € (67,8 %) 129.115,79 € von 178.800 € (73,3 %)  

 

J. Aktivitäten im Bereich der Partnerschaft  Polegate 

Polegate 

Gemeinde geplant/durchgeführt Vereine und Verbände geplant/durchgeführt 

Es sind derzeit keine Besuche oder Aktivitäten geplant. 

19.06.22  Radtour mit Kaffee und Kuchen 
17.07.22  Sommerfest im Appener Bürgerhaus 
14.12.22  Weihnachtsessen  
 
Eine Reise nach Polegate findet voraussichtlich im September 2023 statt. 
 

 

K. Prozessstandschaften 

Bezeichnung des Prozesses Stand 



-  

 

L. Jugendarbeit Ausblick I. Halbjahr 2022 

Vorschau 2. Halbjahr 2022 
Im 2. Halbjahr des Jahres 2022 hat der Jupita an 5 Tagen in der Woche geöffnet. Praktiziert wird in der Einrichtung Offene Kinder-und Jugendarbeit. 2 Erzieher sind tätig. 
Leitung des Hauses ist Kai Semmelhack. Mittwochs kommt weiterhin Kim von der Reithin die Einrichtung. 
 
Die Öffnungszeiten: 
Montag: 15.00 – 20.00 Uhr 
Dienstag:15.00 – 20.00 Uhr 
Mittwoch: 15.00 – 18.00 Uhr 
Donnerstag: 15.00 – 20.00 Uhr 
Freitag: 14.00 – 20.00 Uhr 
 
Programm nach Ansage. Flyer werden in der Grundschule (3. und 4. Klassen) verteilt und liegen im Jupita aus. Das Monatsprogramm ist ebenfalls über die Internetseite des 
Amtes GuMS einzusehen. Ein kleines Herbstferienprogramm für die Gemeinde Appen ist in Vorbereitung. Eine Weihnachtsfeier ist für den 23. Dezember geplant. 
Sollte es auch im kommenden Herbst/ Winter zu Maßnahmen der Landesregierung und des Bundes aufgrund der Coronapandemie kommen, so werden etwaige Vorgaben sehr 
zeitnah umgesetzt werden, um einen fortwährenden Betrieb der Einrichtung zu gewährleisten 
 

 

Heist, den 29.08.2022 

         
(Lütje) 

Bürgermeister 



Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Ergebnis der Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2021

Sachverhalt:
Gemäß § 93 der Gemeindeordnung ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft ein-
schließlich des Standes des Vermögens und der Verbindlichkeiten zu Beginn und am
Ende des Haushaltsjahres in der Jahresrechnung nachzuweisen. Die Jahres-
rechnung ist zu erläutern.

Der Beschluss über die Jahresrechnung ist durch die Gemeindevertretung zu fassen.
Diesem Beschluss muss eine Prüfung der Jahresrechnung vorhergehen.

Nach § 94 Abs. 5 der Gemeindeordnung tritt in Gemeinden, in denen kein Rech-
nungsprüfungsamt besteht, an dessen Stelle ein Ausschuss der Gemeindevertre-
tung. Die Hauptsatzung der Gemeinde Appen sieht vor, dass der Finanzausschuss
die Aufgabe der Prüfung der Jahresrechnung wahrnimmt.

Stellungnahme der Verwaltung:
-entfällt-

Finanzierung:
-entfällt-

Fördermittel durch Dritte:
-entfällt-

Beschlussvorschlag:
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Jahresrechnung für das
Jahr 2021 zu beschließen.

Vorlage Nr.: 1721/2022/APP/BV

Fachbereich: Finanzen Datum: 21.07.2022

Bearbeiter: Ramcke AZ: 03/904 - 190

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 06.09.2022 öffentlich

Gemeindevertretung Appen 12.09.2022 öffentlich
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___________________
Lütje

Anlagen:
Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2021



Gemeinde Appen Haushaltsrechnung 2021 

11.07.2022 11:21:27 
Nutzer: 03002 Ramcke 

n:/hkr/form-hh/fest.rtf Stufe: 3 Haushaltsplan 2021 20 

Feststellung des Ergebnisses 

Bezeichnung Verwaltungshaushalt 
EUR 

Vermögenshaushalt 
EUR 

Gesamt 
EUR 

1 2 3 4 5 

1. Soll-Einnahmen 12.429.170,30 2.131.559,19 14.560.729,49 

davon Globalbereinigung 0,00 0,00 0,00 

2. + Neue Haushaltseinnahmereste - 0,00 0,00 

3. ./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste - 1.768.462,89 1.768.462,89 

4. ./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste 5.938,22 1.418,97 7.357,19 

5. Summe bereinigter Soll-Einnahmen 12.423.232,08 361.677,33 12.784.909,41 

6. Soll-Ausgaben 12.425.580,80 895.147,64 13.320.728,44 
Darin enthalten Überschuss
VMHH 0,00  €

7. + Neue Haushaltsausgabereste 0,00 0,00 0,00 

8. ./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste 2.348,72 533.470,31 535.819,03 

9. ./. Abgang Alter Kassenausgabereste 0,00 0,00 0,00 

10. Summe bereinigter  Soll-Ausgaben 12.423.232,08 361.677,33 12.784.909,41 

11. Ausgleich 0,00 0,00 0,00 

Festgestellt: Heist, den 13.06.2022 
(Ort,Datum) 

TOP Ö  10TOP Ö  10





Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahr
2021

Sachverhalt:
Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne
des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 5.000,--
€ nicht übersteigt. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als
erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens
halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1
zu berichten.
Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 2. Halbjahres 2021 belaufen sich
auf insgesamt 31.687,89 €.

Stellungnahme der Verwaltung:
-entfällt-

Finanzierung:
Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch
Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen gewährleistet.

Fördermittel durch Dritte:
-entfällt-

Beschlussvorschlag:
Die Information des Bürgermeisters nach § 4 der Haushaltssatzung für das 2.
Halbjahr 2021 wird zur Kenntnis genommen.

Vorlage Nr.: 1719/2022/APP/BV

Fachbereich: Finanzen Datum: 08.07.2022

Bearbeiter: Ramcke AZ: 3/904-490

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 06.09.2022 öffentlich

Gemeindevertretung Appen 12.09.2022 öffentlich
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__________________

Anlagen:
Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 2. Halbjahres 2021



Bezeichnung der Haushaltsstelle

Soll nach dem 

Haushaltsplan 

(einschl. 

Nachtrags-

haushalt)

Anordnungs-       

soll
Mehrbetrag

davon 

bereits 

berichtet/ 

genehmi

gt

noch zu 

berichten
B e g r ü n d u n g

mit Soll-

veränderungen

€ € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9

00000 658001 Gremien und Bürgermeister Ehrengaben 3.500,00 € 6.566,52 € 3.066,52 3.066,52 insbesondere für Nachrufanzeigen

00000 700001 Gremien und Bürgermeister Zuschüsse für laufende Zweckean 

Mandatsträger

600,00 € 1.785,00 € 1.185,00 1.185,00 21 Mandatsträger erhalten einen Zuschuß für die 

Nutzung von Privatgeräten für den papierlosen 

05200 650000 Wahlen und Volksentscheide Geschäftsausgaben 0,00 € 83,40 € 83,40 83,40 Verpflegung der Wahlvorstände hier:  Bundestagswahl 

06000 640000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Versicherungsbeiträge und-umlagen, 

Schadensfälle

4.300,00 € 4.464,20 € 164,20 164,20 Umlagebeitrag Unfallkasse Nord 3.194,73 €, Umlage 

2020 und Vorschuss 2021 an den Kommunalen 

Schadenausgleich 1.176 € sowie Elektronikversicherung 

(Gemeindebüro) 93,47 €

06000 650000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Geschäftsausgaben fürBürobedarf 600,00 € 1.563,47 € 963,47 963,47 Kosten für die Ausschreibung Strom- und 

Gasversorgung 2022-2024 für die gemeindlichen 

06000 935000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Erwerb von beweglichen Sachendes 

Anlagevermögens

0,00 € 761,60 € 761,60 761,60 Netzwerkschrank für das Gemeindebüro

08000 655000 Betriebsgemeinschaft Geschäftsausgaben für 

denbetriebsärztlichen Dienst

1.900,00 € 2.474,48 € 574,48 574,48 Jahresbetreuung 2020 bis 3. Quartal 2021

08000 656000 Betriebsgemeinschaft Geschäftsausgaben 

fürsicherheitstechnischeBetreuung

1.400,00 € 1.578,42 € 178,42 178,42 Gefährungsbeurteilung 2020

21100 935000 Grundschule Appen Erwerb von beweglichen Sachendes 

Anlagevermögens

8.000,00 € 10.546,94 € 2.546,94 2.546,94 Ausstattung Klassen, Ersatz sowie Anschaffung von 

Laptops, Notebook und 2 Whiteborards, Einfriedigung 

des Schulteiches 

21100 671000 Grundschule Appen Schulkostenbeiträge an dasLand 4.000,00 € 5.045,00 € 1.045,00 1.045,00 Abrechnung für 2021

27000 672100 Auswärtige Förderschulen Schulkostenbeiträge 

fürSonderschüler

20.000,00 € 22.809,41 € 2.809,41 2.809,41 Spitzabrechnung 2017 der Stadt Pinneberg (18.340,44 

€), Abrechnungen 2021 der Stadt Wedel, Stadt Uetersen 

und dem Land (gesamt 4.468,97 €)

29000 639000 Schülerbeförderung Schülerbeförderungskosten 10.000,00 € 10.928,06 € 928,06 928,06 Abrechnung der Schülertickets von 12/20 bis 11/21

29000 672000 Schülerbeförderung Kostenerstattung für dieBeförderung 

zu weiterführendenSchulen

2.000,00 € 6.221,43 € 4.221,43 4.221,43 Abrechnung der Schülerbeförderungskosten 2017-2019 

zur Heidewegschule

34000 658000 Heimat- und sonstige Kulturpflege Gemeindejubiläum 750 JahreAppen 0,00 € 7,23 € 7,23 7,23 Nachberechnung der GEMA

36000 657000 Naturschutz und Landschafts- pflege Aktion Saubere Landschaft 500,00 € 555,21 € 55,21 55,21 Kosten der Verpflegung und Containergestellung am 

Aktionstag

43130 650000 Seniorenbeirat Geschäftsausgaben 1.000,00 € 1.200,00 € 200,00 200,00 Zuschuß für den EDV-Kurs für Senioren/innen

Haushaltsstelle

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 5.000,-- € nicht übersteigt. Die Zustimmung gilt in diesen Fällen als 

erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu informieren. 

Gemeinde Appen

für das 2. Halbjahr 2021 gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Information des Bürgermeisters
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Bezeichnung der Haushaltsstelle

Soll nach dem 

Haushaltsplan 

(einschl. 

Nachtrags-

haushalt)

Anordnungs-       

soll
Mehrbetrag

davon 

bereits 

berichtet/ 

genehmi

gt

noch zu 

berichten
B e g r ü n d u n g

mit Soll-

veränderungen

€ € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Haushaltsstelle

46800 717000 Sonstige Einrichtungen Zuweisungen und sonstigeZuschüsse 

Sozialtariff.Entgelte 

6.000,00 € 8.536,00 € 2.536,00 2.536,00 Stärkerer Anstieg der Anträge

59020 655000 Appener See Geschäftsausgaben für 

dieUntersuchungen 

400,00 € 739,50 € 339,50 339,50 Kosten für 5 Wasserproben zur Untersuchung der 

Wasserqualität des Appener Sees

70070 672000 Niederschlagswasserbeseitigung Verwaltungskostenumlage an dasAmt 19.400,00 € 19.743,00 € 343,00 343,00 Mit der Verwaltungskostenumlage werden die 

erstattungsfähigen Personal-, Sach- und

Gemeinkosten für den Aufgabenbereich 

Abwasserbeseitigung abgedeckt, die nach einem 

Verteilerschlüssel (Anzahl der Wohneinheiten) auf die 

entsprechenden Gemeinden umgelegt werden. Die 

Anpassung erfolgt gemäß Haushaltserlass um 1,5 %

72000 658009 Förderung der Abfallverwertung Entsorgung von Grünabfällen 1.500,00 € 1.701,70 € 201,70 201,70 Maschinenmiete für den Buschhacker zur 

76000 935000 Bürgerhaus Appen Erwerb von beweglichen Sachendes 

Anlagevermögens

7.100,00 € 7.466,47 € 366,47 366,47 Kosten für einen Beamer incl. Montage (6.794,19 €) 

sowie einem Abfallbehälter und einem 

77100 650000 Bauhof Geschäftsausgaben 100,00 € 317,55 € 217,55 217,55 Kosten für Aktenvernichtung und div.Büromaterialien

77100 685020 Bauhof Verzinsung des 

AnlagekapitalsLastkraftwagen (VW)

0,00 € 610,63 € 610,63 610,63 Kalkulatorische Verzinsung für das in 2021 erworbene 

Leasingfahrzeug

79100 655000 Förderung der Wirtschaft Bildung einer Aktivregion 5.700,00 € 6.577,48 € 877,48 877,48 Ko-Finanzierung der AktivRegion (3.673,08 €),  

zusätzliche Bereitstellung für das Regionalbudget 

(1.933,20 €) sowie die Strategieerstellung für die 

Förderperiode 2023-2027 (971,20 €)

88002 540202 Wohngrundstück Almtweg 16 Erdgasversorgung 0,00 € 508,01 € 508,01 508,01 Abrechnung 2021 der Hausverwaltung Kühl für das 

Wohnobjekt Almtweg 16

88090 932000 Sonstiges gemeindliches Grundvermögen Erwerb von Grundstücken 3.500,00 € 3.626,64 € 126,64 126,64 Kosten für Vermessung, Kaufpreis, Notar sowie 

Grundbucheintrag für 2 Grünflächen im Ort

90000 845000 Steuern, Zuweisungen und Umlagen Verzinsung 

vonSteuernachforderungen und-

2.500,00 € 7.246,75 € 4.746,75 4.746,75 Mehr zu verzinsende Erstattungsbeträge als eingeplant - 

schwer planbar -

91000 685000 Allgemeine Finanzwirtschaft Verzinsung des Anlagekapitals 88.600,00 € 88.647,63 € 47,63 47,63 Die Verzinsung des Anlagekapitals fließt in den 

Gebührenhaushalt Schmutzwasserbeseitigung

91000 808000 Allgemeine Finanzwirtschaft Zinsen für Kredite vomKreditmarkt 27.000,00 € 28.170,15 € 1.170,15 1.170,15 Die Überschreitung der Zinsausgaben resultiert aus der 

Umstellung auf die Doppik  Die berechneten Zinsen 

vom 16.11.2021 bis zum 15.02.2022, die am 15.02.2022 

fällig werden, sind periodengerecht zu veranschlagen.

DK 166 Porto- ,Fernsprech- und 

Internetkosten

5.300,00 € 5.474,93 € 174,93 174,93 Im UAB 0600 (Bürgerbüro) sind Portokosten für die 

Versendung von Steuerbescheiden für 2020 in Höhe 

von 709,15 € vom Amt abgerechnet worden.

DK 164 Geschäftsausgaben für 

Wohnungsverwaltung

15.700,00 € 16.331,08 € 631,08 631,08 Abrechnung 2021 der Hausverwaltung Kühl 

Gesamt 240.600,00 272.287,89 31.687,89 0,00 31.687,89

31.687,89 Stand 31.12.2021Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung

2



Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen bis 31.12.2021

Sachverhalt:
Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß
Anlage mit Stand vom 31.12.2021 auf insgesamt 376.497,66 €

Stellungnahme der Verwaltung:
-entfällt-

Finanzierung:
Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen ist durch Mehreinnahmen. bzw.
Minderausgaben bei anderen Haushaltsstellen gewährleistet.

Fördermittel durch Dritte:
-entfällt-

Beschlussvorschlag:
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die
Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 376.497,66 € zu genehmigen.

__________________
Bürgermeister

Anlagen: Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 31.12.2021)

Vorlage Nr.: 1718/2022/APP/BV

Fachbereich: Finanzen Datum: 08.07.2022

Bearbeiter: Ramcke AZ: 3/904-490

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 06.09.2022 öffentlich

Gemeindevertretung Appen 12.09.2022 öffentlich
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Gemeinde Appen Haushaltsüberschreitungen
Stand 31.12.2021

 06.07.2022

UAB Grp. Unterabschnitt HHST Bezeichnung Ansatz AO Soll Mehrbetrag Erläuterung
bereits 

genehmigt

noch zu 
genehmigen

21100 950024 Grundschule Appen Erweiterung derBetreuungsschule zzgl. Klassen 30.000,00 35.123,55 5.123,55 0,00  5.123,55 Für 2021 waren 30.000 € zuzügl HHRest von 30.605,68 € 
(gesamt 60.605,68 €) für die Überdachung des 
Eingangsbereiches der Betreuungsschule eingeplant. Die 
Gesamtkosten für die Überdachung betragen 59.995 €. Für 
eine provisiorische Überdachung wurde dem Schulverein 
2.339,90 € erstattet. Weitere 2.902,86 € sind für 
Elektrotechnik angefallen sowie 491,47 € für eine 
Bauabfallcontainergestellung.

21100 672100 Grundschule Appen Schulkostenbeiträge fürGrundschüler 5.000,00 20.339,82 15.339,82 0,00  15.339,82 Die gezahlten Schulkostenbeiträge für Grundschüler von 
20.339,82 setzen sich wie folgt zusammen: 1.342,90 € 
Abrechnung 2017 der Stadt Pinneberg,1.623,52 €  
Nachzahlung Schulkostenbeiträge 2020 an die Stadt 
Schenefeld, 2.142 € Schulkostenbeiträge 2021 an die 
Gemeinde Moorrege, 6.775,40 € Schulkostenbeiträge 2021 
an die Gemeinde Hetlingen, 8.456 € Schulkostenbeiträge 
2021 an die Stadt Pinneberg. 

23000 672100 Auswärtige Gymnasien Schulkostenbeiträge fürGymnasiasten 260.000,00 299.527,97 39.527,97 0,00  39.527,97 Die gezahlten Schulkostenbeiträge für Gymnasiasten von 
299.527,97 € setzen sich wie folgt zusammen: 1.902,41 € 
Schulkostenbeiträge 2021  an die Stadt Elmshorn, 80.936,05 
€ Abrechnung 2017 der Stadt Pinneberg, 127.811,10 € 
Schulkostenbeiträge 2021 an die Stadt Pinneberg, 805,53 € 
Nachzahlung 2020 und 2.000 € Schulkostenbeiträge 2021 an 
die Stadt Schenefeld, 15.651,18 € Schulkostenbeiträge 2021 
an die Stadt Wedel, 70.421,70 € Schulkostenbeiträge 2021 
an die Stadt Uetersen,

28120 672100 Auswärtige Gemeinschaftsschulen Schulkostenbeiträge fürGemeinschaftsschüler 350.000,00 435.299,92 85.299,92 0,00  85.299,92 Die gezahlten Schulkostenbeiträge für 
Gemeinschaftsschüler von 435.299,92 € setzen sich wie 
folgt zusammen: 470,16 €  Abrechnung 2019, 1.635,28 € 
Abrechnung 2020 und 2.993,63 € Schulkostenbeiträge 2021 
an die Gemeinde Halstenbek., 2.994 € Schulkostenbeitrag 
2021 an das Land, 97.060 € Schulkostenbeiträge 2021 an 
den Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg 
Moorrege, 164.987,90 € Schulkostenbeiträge 2020 an den  
Schulverband Tornesch-Uetersen, 21.874,93 € Abrechnung 
2017 und 128.053,80 € Schulkostenbeiträge 2021 an die 
Stadt Pinneberg, 2.619,12 € Schulkostenbeiträge 2021 an 
die Stadt Quickborn, 1.380,92 Nachzahlung 2020 an die 
Stadt Schenefeld, 11.230,18 € Schulkostenbeiträge 2021 an 
die Stadt Wedel

46400 717000 Tageseinrichtungen für Kinder Zuweisungen und sonstigeZuschüsse an 

denHeilpädag.KindergartenAppen-Etz

906.000,00 929.468,95 23.468,95 0,00  23.468,95 Der Mehrbetrag kommt durch die Kostenübernahme für die 
Umwandlung einer I-Gruppe (18.766,99 €) sowie Erstattung 
entgangener Elternbeiträge wg. Corona 03-05/2021zustande

davon
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Gemeinde Appen Haushaltsüberschreitungen
Stand 31.12.2021

 06.07.2022

UAB Grp. Unterabschnitt HHST Bezeichnung Ansatz AO Soll Mehrbetrag Erläuterung
bereits 

genehmigt

noch zu 
genehmigen

davon

46410 935000 Kindertagesstätte Appen Erwerb beweglichen Vermögens 0,00 18.646,05 18.646,05 0,00  18.646,05 Anschaffung eines Sonnensegels (18.207 €) sowie eines 
Abfallbehälters (439,05 €)

63000 672000 Gemeindestraßen Erstattung der Kosten für dieStraßenentwässerung (an 

UAB7007)

82.200,00 88.116,35 5.916,35 0,00  5.916,35 Die Gebührennachkalkulation 2021 für die 
Niederschlagswasserbeseitigung hat ergeben, dass der 
UAB "Gemeindestraßen" für die Straßenentwässerung eine 
höhere Erstattung an den Gebührenhaushalt 
Niederschlagswasserbeseitigung leisten muss.

90000 832000 Steuern, Zuweisungen und Umlagen Kreisumlage 2.093.000,00 2.105.234,07 12.234,07 0,00  12.234,07 Endgültige Berechnung der Kreisumlage gemäß dem 
koorigierten Finanzausgleich 2021 mit einem 
Kreisumlagesatz von 33,95 %

90000 832200 Steuern, Zuweisungen und Umlagen Amtsumlage 1.078.300,00 1.084.552,10 6.252,10 0,00  6.252,10 Endgültige Berechnung der Amtsumlage gemäß dem 
koorigierten Finanzausgleich 2021 mit einem 
Amtsumlagesatz von 17,49 %

88001 500000 Wohngrundstück Almtweg 14 Unterhaltung der Grundstückeund baulichen Anlagen 26.800,00 42.743,92 15.943,92 0,00  15.943,92 Kosten der Balkonsanierung (26.527,94 €), Abrechnung 
2021 Hausverwaltung Kühl für laufende Unterhaltung

88002 500000 Wohngrundstück Almtweg 16 Unterhaltung der Grundstückeund baulichen Anlagen 4.000,00 13.214,01 9.214,01 0,00  9.214,01 Abrechnung 2021 Hausverwaltung Kühl für laufende 
Unterhaltung  

88003 500000 Wohnungen bei der Feuerwache 

(Almtweg 17 und 19)

Unterhaltung der Grundstückeund baulichen Anlagen 3.000,00 9.961,48 6.961,48 0,00  6.961,48 Abrechnung 2021 Hausverwaltung Kühl für laufende 
Unterhaltung  

88007 500000 Wohngrundstück Hauptstraße 87 Unterhaltung der Grundstückeund baulichen Anlagen 5.000,00 13.831,47 8.831,47 0,00  8.831,47 Abrechnung 2021 Hausverwaltung Kühl für laufende 
Unterhaltung  

88008 500000 Wohngrundstück Lindenstraße 5 Unterhaltung der Grundstückeund baulichen Anlagen 8.000,00 42.188,33 34.188,33 0,00  34.188,33 Sanierungsarbeiten an einer Wohung,, Abrechnung 2021 
Hausverwaltung Kühl für laufende Unterhaltung

88010 500000 Wohngrundstück Schulstrasse 8 Unterhaltung der Grundstückeund baulichen Anlagen 2.500,00 8.390,16 5.890,16 0,00  5.890,16 Abrechnung 2021 Hausverwaltung Kühl für laufende 
Unterhaltung  

DK 169 Innere Verrechnungen Bauhof 332.500,00 € 416.159,51 € 83.659,51 83.659,51 Wegen der Umstellung auf die Doppik wurden die 
Leistungen des Bauhofes für den Zeitraum 1.10.2020 bis 
31.12.2021 (15 Monate statt 12 Monate) ) abgerechnet. Ab 
01.01.2022 erfolgt die Abrechnung periodengenau.

5.186.300,00 5.562.797,66 376.497,66 0,00  
376.497,66 Stand 31.12.2021noch zu genehmigen =



Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Kita Heideweg der Lebenshilfe - Betriebskostenzuschuss 2023

Sachverhalt:

Die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen im Kreis Pinneberg gGmbH hat
den Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2023 eingereicht, siehe Anlage.

Gesamteinnahmen in Höhe von 311.400,00 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe
von 1.216.306,74 Euro gegenüber, daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe
von 904.906,74 Euro.

Für das Jahr 2022 wurde ein Zuschuss in Höhe von 923.135,54 Euro zzgl. 18.600
Euro, nachträglicher Investitionskostenzuschuss, gewährt. Das Jahresergebnis 2022
bleibt abzuwarten.

Aufgrund des neuen Kindertagesförderungsgesetzes haben sich ab dem Jahr 2021
die Finanzierungsströme verändert. Die Träger von Kindertagesstätten haben als
Einnahme während der Übergangszeit (läuft bis zum 31.12.2024) nur die
Elternbeiträge und ggf. noch Einnahmen aus der Mittagsverpflegung und
Ausflugsgebühr.
Die bisherigen Betriebskostenzuschüsse vom Land sind entfallen. Das Land leistet
nach dem neuen SQKM (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) seinen Anteil für die
jeweilige Einrichtung an den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Kreis Pinneberg). Der
Kreis Pinneberg leitet diese Mittel an die Standortgemeinde (Gemeinde Appen)
weiter.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Haushaltsvoranschlag wurde seitens der Verwaltung geprüft und Nachfragen

Vorlage Nr.: 1717/2022/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 08.07.2022

Bearbeiter: Jathe-Klemm AZ:

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales
der Gemeinde Appen

18.08.2022 öffentlich

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 06.09.2022 öffentlich

Gemeindevertretung Appen 12.09.2022 öffentlich
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wurden im Vorwege geklärt, so dass von der Lebenshilfe der nun vorliegende
Haushaltsplan zur Beratung vorliegt.

Zu der Position „sonstige Ausgaben“ ist jedoch anzumerken, dass zusätzlich zum
Investitionsvolumen für das Jahr 2023 (12.400 Euro) weitere 34.900 Euro eingepflegt
wurden, da die Lebenshilfe gGmbH davon ausgeht, dass einige Investitionen sich im
Jahr 2022 nicht realisieren lassen bzw. nicht vollständig abgeschlossen werden
können.

Hier sollte zunächst der Ansatz auf 12.400 Euro vorgesehen werden. Nach dem
Abschluss des Jahres 2022 kann festgestellt werden, welche Maßnahmen noch
ausstehen und ggf. die restlichen Investitionsmittel aus dem Jahr 2022 entsprechend
übertragen werden.

Der Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2023 würde dann 870.006,74 Euro
betragen.

Finanzierung:

Wie bereits erwähnt erfolgt seit dem 01.01.2021 die Finanzierung auf Grundlage des
neuen Kindertagesförderungsgesetzes. Die Gemeinde erhält als Standortgemeinde
die Förderung aus den SQKM-Mitteln. Für das Jahr 2022 sind Förderungen in Höhe
von etwa 734.000 Euro zu erwarten. Eine Hochrechnung für das Jahr 2023 ist aktuell
noch nicht möglich.

Fördermittel durch Dritte:

Fördermittel sind in den genannten Förderungen für die Standortgemeinde enthalten.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / Der
Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, die von der
Lebenshilfe aufgestellten Kosten für das Jahr 2023 anzuerkennen, wobei die
Investitionsmittel auf 12.400 Euro gekürzt werden. Es wird ein
Betriebskostenzuschuss in Höhe von 870.006,74 Euro gewährt.

__________________
Lütje



Anlagen:
Haushaltsvoranschlag 2023





Lebenshilfe
im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH

Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH 
Ramskamp 70, 25337 Elmshorn

Amt Geest und Marsch Südholstein 
Fachbereich Soziales und Kultur 
Frau Jathe-Klemm 
Amtsstraße 12 
25436 Moorrege

Lebenshilfe für Menschen 
mit Behinderung im 
Kreis Pinneberg 
gemeinnützige GmbH
Amtsgericht Pinneberg HRB 1680 EL

Geschäftsstelle
Ramskamp 70 
25337 Elmshorn 
Telefon (04121)47 56 88 0 
Telefax (04121)47 56 88 29

http://www.lebenshilfe-pi.de 
e-mail: info@lebenshilfe-pi.de

Ansprechpartnerin:
Dörte Peters
Tel.: 04121 147 56 88-25 
doerte.peters@lebenshilfe-pi.de

Elmshorn, 31. Mai 2022

Lebenshilfe Kindertagesstätte Heideweg in Appen-Etz 
-Haushaltsvoranschlag 2023 für den Elementar- und Krippenbereich 
-Sonderantrag für Investitionen

Sehr geehrte Frau Jathe-Klemm,

Sie erhalten unseren Haushaltsvoranschlag 2023 für die Kita Heideweg in Appen-Etz sowie ein 
Extrablatt als Antrag für Ersatzinvestitionen für 2023-2025.
Wir haben die Anteile der Eingliederungshilfe mit den Beträgen in Höhe von 15,91 € Tagespauschale 
und 1,67 € Übergangszuschlag pro Kind/Tag für das Jahr 2022 eingetragen.

Für Rückfragen zu dem Haushaltsvoranschlag 2023 stehe ich Ihnen ab 20.06.2022 gerne wieder 
zur Verfügung.

Freundliche Grüße

i.ß- JWW Peity
Michael Behrens 
(Geschäftsführer)

Vorsitzender der Gesellschafterversammlung: Gerhard Ramcke Sparkasse Elmshorn
Geschäftsführer: Michael Behrens IBAN: DE39 2215 0000 0000 0192 24
St.Nr. 18.294.81524 BIG; NOLADE21ELH

PROVINZIAL Ihr Ansprechpartner:
.............. io Dnll/rtiAiol/i
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Anlage 2

Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten
Kindertagesstätte Heideweg, Heideweg Appen-Etz für das Jahr 2023
GESAMT Elementar u. Krippe Haushaltsvoranschlag

AUSGABEN
Pos EUR DK*1

Personalkosten

1 Pädagogisches Personal 842.800,00 € 1
2 Sonstiges Personal (Kosten aufschlüsseln; HSM, Küchen-ZReinigungspersonal, FSJ 125,900,00 € 1
3 Sonstige Personalausgaben 7.800,00 € 1
4 Fort- und Weiterbildung, Qualitätsmanagement 10.800,00 € 1
5 Fachberatung 2.000,00 €

Verwaltungskosten

6 Verwaltungskosten des Trägers (6,0% der Personalkosten Pos. 1.-3.) 58.700,00 € 1

Sachkosten

7 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Sonderzuschüsse) 15.400,00 € 2
8 Energiekosten (Heizung, Strom, Wasser, Abwasser) 18.800,00 € 2
9 Gebäudereinigungskosten 6.200,00 € 2
10 Sonstige Bewirtschaftungskosten 9.800,00 € 2
11 Wärmecontracting - € 2
12 Mieten und (Erb-)Pachten 3.300,00 € 2
13 Versicherungen (ohne Gebäude-/ Grundstücksversicherungen) 1.500,00 € 2
14 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, gerinwertiges Inventar *4 8.000,00 €
15 Geschäftsausgaben 26.200,00 € 2
16 pädagogischer Sachbedarf/Veranstaltungen 6.400,00 € 2
17 Pflegerischer Sachbedarf 2
18 Hausapotheke 400,00 €
19 Verpflegungskosten 25.000,00 €
20 Integrationsmaßnahmen - € 4
21 Sprachförderungsmaßnahmen - € 5
22 Anerkannte Schuldendienstleistungen - € 6
23 sonstige Ausgaben*2 47.306,74 € 2
24 Gesamtausgaben 1.216.306,74 €

EINNAHMEN
25 Elternbeiträge 196.100,00 €
26 Sozialstaffel Kreis Pinneberg
27 Sozialstaffel anderer Kreise und Gemeinden
28 Entgelte für Verpflegung 63.900,00 €
29 Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg
30 Landeszuschuss für pädagogisches Personal
31 Landeszuschuss für Integrationsmaßnahmen *3
32 Landeszuschuss für Sprachförderungsmaßnahmen 5
33 Erstattung Schuldendiensthilfe 6
34 Sonstige Kostenerstattungen bzw. Zuschüsse *2 2
35 sonstige Einnahmen*2 Corona-Elternbeiträge./.KuG - €
36 Integration: Leistungen der EGH für behindertenbedingten Mehraufwand*3 51.400,00 €
37 Gesamteinnahmen 311.400,00 €

UNGEDECKTE BETRIEBSKOST E N
38 Ungedeckte Betriebskosten ^Gesamtausgaben ./. Gesamteinnahmen) 904.906,74 €
39 davon Eigenanteil des Trägers
40 davon Kostenbeteiligungen anderer Verpflichteter
41 verbleibendes Defizit (Anteil der Gemeinde) 904.906,74 €

nur ausfüllen bei der Abrechnung:
4 abzurechnender Zuschuss der Gemeinde für das Abrechnungsjahr
43 Überzahlung (-) bzw. Nachzahlung (+) 904.906,74 €

DK = Deckungskreis. Positionen mit der gleichen DK-Ziffer sind gegenseitig 
deckungsfähig
bzw. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei der korrespondierenden 
Position.

*2 Diese Position ist zu erläutern und der Betrag ggfs, aufzuschlüsseln, wenn der 
ausgewiesene Betrag größer als 100,00 € ist!

*3 Leistungspauschale gern. Vertrag mit KOSOZ

Bitte Seite 2 immer ausfüllen





Hier ist Raum für Ihre Erläuterungen zur Anmeldung bzw. Abrechnung:
Geben sie bitte die Nr. der Position aus dem Anmelde-ZAbrechnungsvordruck an und dazu Ihre 

Erläuterung. Die Zeilen werden automatisch größer, falls Ihr Text länger ausfällt.
Bei Bedarf können Sie weitere Tabellenzeilen hinzufügen oder überzählige Zeilen löschen.

Auf Wunsch können Sie auch ein eigenes Dokument zur Erstellung Ihrer Erläuterungen verwenden.

Pos. Erläuterungstext

1
Tarifsteigerung ab 01.07.2022 um 3,7% und
Jahressonderzahlung 84,51% und 2 Regenerationstage

1 1 Stufensprung: S15 Stufe 4 auf Stufe 5

1 1 Stufensprung: S9 Stufe 2 auf Stufe 3

1 2 Stufensprünge: S8b Stufe 5 auf Stufe 6

1 1 Stufensprung; S8a Stufe 4 auf Stufe 5

2 1 Stufensprung: E2 Stufe 2 auf Stufe 3

2
Tarifsteigerung ab 01.07.2022 um 3,7% und
Jahressonderzahlung 84,51%

11 Miete Verwaltung

6-10
13-16

allgemeine Steigerung um 15%

nur auszufüllen bei der Abrechnung: nachrichtlich:
Bericht über Spendeneinnahmen und die Spendenverwendung
(Bitte geben Sie kurz an: die Höhe der Einnahmen, die Höhe der Ausgaben und für welche Zwecke die Ausgaben verwendet 
wurden)

Bericht über Maßnahmen des Fördervereins, Eigenleistungen der Elternschaft und Sachspenden Dritter
(Bitte geben Sie einen kurzen Bericht über durchgeführte besondere Maßnahmen des Fördervereins, erbrachten 
Eigenleistungen der Elternschaft und empfangenen Sachspenden Dritter)
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Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Antrag der Grundschule Appen - Einrichtung einer SIM-Maßnahme
(Sprach-Intensiv-Maßnahme)

Sachverhalt:

Die Einzelheiten können dem beigefügten Antrag entnommen werden, siehe Anlage.
Außerdem wird voraussichtlich Herr Schulrat Janssen an der Sitzung des
Ausschusses für Schule, Kultur, Sport und Soziales teilnehmen und die SIM-
Maßnahme darstellen und für mögliche Rückfragen zur Verfügung stehen werden.

Stellungnahme der Verwaltung:

Aus Sicht der Verwaltung stellt sich die Frage, ob dauerhaft ein Klassen- mit
Gruppennebenraum für diese Maßnahme zur Verfügung gestellt werden kann,
insbesondere aufgrund der hohen Nachfragen aus dem Umland.

Es ist zu überlegen, ob mit Einführung dieser Maßnahme eine Kapazitätsfestlegung
für die Grundschule Appen beim Schulamt beantragt werden sollte. Eine
Kapazitätsfestlegung sollte für maximal 9 Klassen beantragt werden, damit wäre die
Grundschule Appen weiterhin zweizügig und hätte die Möglichkeit in einem Jahrgang
auch mit 3 Klassen im Jahrgang zu beschulen.

Finanzierung:

Inwieweit finanzielle Auswirkungen (z.B. Mobiliar, Lehr- und Lernmittel) für den
Schulträger eintreten, können dem Antrag nicht entnommen werden. Grundsätzlich
erhält ein Schulträger für Schülerinnen und Schüler aus dem Umland einen
entsprechenden Schulkostenbeitrag. Inwieweit es hier andere Regelungen geben

Vorlage Nr.: 1704/2022/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 02.05.2022

Bearbeiter: Koopmann AZ:

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales
der Gemeinde Appen

18.08.2022 öffentlich

Gemeindevertretung Appen 15.09.2022 öffentlich
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wird, kann sicherlich der Schulrat ausführen.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / die
Gemeindevertretung beschließt, den Antrag der Grundschule Appen auf Einrichtung
einer Sprach-Intensiv-Maßnahme zum Schuljahr 2023/24 zu unterstützen und die
Räumlichkeiten hierfür zur Verfügung zu stellen.

In dem Zusammenhang spricht sich der Schulträger dafür aus, eine
Kapazitätenfestlegung beim Schulamt zu beantragen.

__________________
Banaschak

Anlagen:
Antrag der GS Appen



C E-Mail: (5rundschule.Appen@schule.iandsli.de

/Schulstraße 4 
25482 Appen
Tel. 04101/511756 Fax 511757

Grundschule Appen

Betr. Einrichtung einer SIM-Maßnahme (Sprach-Intensiv-Maßnahme)
Donnerstag, 31.03.2022

Lieber Schulträger, lieber Bürgermeister, liebe vier Appener Fraktionen,

zusammen mit Herrn Schulrat Janssen habe ich Vertretern der Fraktionen am Donnerstag, 02.12.2021, die 
SIM-Maßnahme vorgestellt und die Planung geäußert, sie hier in der Grundschule Appen zu installieren. Von 
Herrn Janssen gab es Informationsmaterial an die Gemeinde zur Sprach-Intensiv-Maßnahme.
Mit dem Kollegium haben wir am 31.01.2022 besprochen, dass wir die Maßnahme hier an der Schule 
installieren wollen. Ein Klassenraum mit angrenzenden Gruppenraum sowie zwei Lehrerinnen, die in dieser 
Maßnahme arbeiten wollen wurde ebenfalls abgestimmt.
Die Entscheidung des Kollegiums war es, die SIM-Maßnahme im Sommer 2023 starten zu lassen.

Bei dieser Maßnahme kommen Einschulungskinder aus dem Kreis Pinneberg, die ohne 
Migrationshintergründe Schwierigkeiten mit der Sprache haben, in eine 1. Klasse mit 12 Kindern zusammen. 
In ihren Regelklassen würden sie nicht richtig beschult werden können.
Daher gibt es die SIM-Maßnahme mit einer Grundschullehrerin, einer Förderschullehrerin und teilweise noch 
Personal von einem externen Träger. Bis in den Nachmittag hinein werden die Kinder dann von zwei Personen 
des externen Trägers betreut. Der Fahrdienst für die 12 SIM-Kinder wird von dem Kreis Pinneberg bezahlt.
Es gibt eine weitere Maßnahme in Rellingen-Krupunder. Die zweite SIM-Klasse in Tornesch konnte leider nicht 
mehr weitergeführt werden. Aus diesem Grund sucht der Kreis Pinneberg dringend einen neuen Stützpunkt. 
Die Schulieiterinnen und Schulleiter der Grundschulen im Kreis Pinneberg lernen die zukünftigen Erstklässler 
im November vor der Einschulung kennen. Danach werden mögliche Kinder der eigenen Schule an Frau Bode 
gemeldet, die mit den Verantwortlichen bespricht, welche Kinder in die SIM-Maßnahme aufgenommen 
werden können.

Natürlich bedeutet diese SIM-Maßnahme etwas mehr organisatorische Aufgaben an der Schule und ein 
Klassen- mit Gruppenraum wird für diese Maßnahme benötigt.
Es wird aber 12 Kindern pro Jahrgang aus dem Kreis Pinneberg extrem geholfen. Dies ist für die Kinder, den 
Familien und aber auch den Regelklassen sehr bedeutend.
Durch die Expertise der Fachpersonen hier im Hause, haben wir nicht nur eine sehr große Qualität in der SIM- 
Maßnahme, sondern auch in den anderen 9 Regeiklassen. Die Lehrkräfte sind ganz normal in dem Kollegium 
und auch in den Konferenzen dabei.
Auch die sehr gute Besetzung der SIM-Maßnahme wirkt sich positiv auf das gesamte Kollegium und das System 
Schule aus. Als Partner für die SIM-Maßnahme würde die Heidewegschule Appen-Etz fungieren, mit der wir 
schon sehr intensiv und erfolgreich Zusammenarbeiten. Durch diese SIM-Maßnahme wäre eine langfristige 
und enge Zusammenarbeit für die nächste Zeit gesichert.
Die räumlichen Voraussetzungen an der Grundschule Appen lassen diese Maßnahme auf jeden Fall zu und 
auch um Leben in diese Maßnahme zu geben, ist die Grundschule Appen mit unserer Philosophie und unserer 
Erfahrung in der Inklusion genau die richtige Schule.

Aus diesen Gründen stelle ich hier noch einmal einen offiziellen Antrag, die SIM-Maßnahme zum Schuljahr 
2023/2024 als Schule durchzuführen und die Räumlichkeiten des Schulträgers hierfür nutzen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

TOP Ö  14TOP Ö  14
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Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Betreuungsschule Appen - Satzung über die Benutzung der
Betreuungsschule und die Erhebung von Benutzungsgebühren

Sachverhalt:

Zum 1. August 2023 übernimmt die Gemeinde Appen die Trägerschaft der
Betreuungsschule an der Grundschule Appen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Satzungsentwurf wurde gemeinsam mit der Steuerungsgruppe der Gemeinde
erarbeitet.

Die Betreuungszeit und die Buchungsoptionen werden unverändert übernommen,
auch die Ferienbetreuung wird in gewohnter Weise angeboten.

Die Elternbeiträge wurde seitens des Schulvereins seit Jahren nicht erhöht und
können nur aufgrund von erwirtschafteten Rücklagen bis zum Ende der Trägerschaft
des Schulvereins voraussichtlich unverändert bestehen bleiben.

Die Kostenkalkulation wurde der Steuerungsgruppe zur Verfügung gestellt. Aus Sicht
der Verwaltung wird empfohlen die Elternbeiträge um 20% zu erhöhen,
Elternbeiträge für die Ferienbetreuung bleiben unverändert bestehen. Derzeit ist
noch nicht abschließend bekannt, wie sich der Personalkörper entwickeln wird
(Umfang, pädagogische Fachkräfte, usw.) sowie die tatsächliche Anmeldesituation,
durch die entsprechende Erhöhung wäre dies berücksichtigt.

Vorlage Nr.: 1720/2022/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 13.07.2022

Bearbeiter: Jathe-Klemm AZ:

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales
der Gemeinde Appen

18.08.2022 öffentlich

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 06.09.2022 öffentlich

Gemeindevertretung Appen 12.09.2022 öffentlich
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Finanzierung:

Die entsprechenden Auswirkungen sind im Haushaltsplan 2022 darzustellen.

Fördermittel durch Dritte:

Die Förderung durch das Land sind entsprechend berücksichtigt.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der
Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, der Satzung der
Gemeinde Appen über die Benutzung der Betreuungsschule und die Erhebung von
Benutzungsgebühren zuzustimmen.

__________________
Lütje

Anlagen:
Satzungsentwurf



Satzung der Gemeinde Appen über die Benutzung der Betreuungsschule  

und die Erhebung von Benutzungsgebühren 

 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und der §§ 1 und 6 

des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in den z.Zt. 

geltenden Fassungen wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung 

Appen vom XX.XX.2022 folgende Satzung erlassen: 

 

§ 1 

Öffentliche Einrichtung 

Die Gemeinde Appen als Schulträger der Grundschule Appen betreibt die 

Betreuungsschule an der Grundschule als öffentliche Einrichtung. Die 

Betreuungsschule wird im Zusammenwirken mit der Schulleitung und der 

Elternvertretung betrieben. Der Schulelternbeirat wird über alle Veränderungen in 

der Betreuungsschule durch die Schulleitung informiert.  

 

§ 2 

Aufnahme in die Betreuungsschule 

(1) Im Rahmen der verfügbaren Plätze werden grundsätzlich alle Schülerinnen 

und Schüler der Klassen 1 – 4 der Grundschule Appen aufgenommen. 

(2) Vor Aufnahme in die Betreuungsschule ist eine Anmeldung auszufüllen und 

von den Erziehungsberechtigten zu unterschreiben. Mit der Anmeldung ist ein 

SEPA-Lastschriftmandat für den Einzug der Gebühren zu erteilen. 

(3) Für die Ferienbetreuung ist eine gesonderte Anmeldung erforderlich. 

 

§ 3 

Betreuungsverhältnis 

(1) Das betreute Jahr an der Betreuungsschule beginnt am 01. August eines 

jeden Jahres und endet am 31. Juli. Die Anmeldung gilt verbindlich für ein 

Jahr und verlängert sich automatisch bis zum Ende der Sommerferien nach 

der vierten Klasse, wenn nicht satzungsgemäß gekündigt wird. 

(2) Der Vertrag kann mit 4-wöchiger Vorlaufzeit zum 31.01. und zum 31.07. 

gekündigt werden. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. 

(3) Eine vorzeitige Kündigung des Vertrages durch die Eltern ist nur aus 

wichtigem Grund (z.B. Umzug, Schulwechsel) möglich. 

 

§ 4 

Fernbleiben und Ausschluss von der Betreuungsschule 

(1) Wenn ein Kind verhindert ist, die Betreuungsschule zu besuchen, ist dies der 

Leitung umgehend mitzuteilen. 
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(2) Ein Schüler kann ausgeschlossen werden, wenn: 

 

a) grobe Verstöße gegen die Schulordnung, die Hausordnung der 

Betreuungsklasse oder gegen die Anordnung der Betreuungskräfte 

vorliegen, 

b) das Verhalten ein weiteres Verbleiben nicht zulässt, 

c) das Angebot nicht regelmäßig wahrgenommen wird, 

d) die erforderliche Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten nicht 

möglich gemacht wird, 

e) die Schuldner mit den Gebühren bis zur Höhe von zwei Monaten im 

Rückstand sind. 

Bei kurzzeitigen Ausschlüssen entscheiden die Betreuungskräfte und bei 

längerfristigen Ausschluss sind der Träger und die Schule zu beteiligen. 

Bei sozialen Härtefällen bedarf es einer besonderen Überprüfung durch die 

Betreuungskräfte, die Schulleitung, die Gemeinde und die Elternvertretung.  

(3) Sofern gegen die Schülerin oder einen Schüler eine Ordnungsmaßnahme 

nach § 25 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes festgesetzt wird, 

erstreckt sich diese auch auf die Betreuungsklasse der Grundschule Appen. 

Die Gebührenpflicht nach §§ 6 ff. bleibt während der Ordnungsmaßnahme 

bestehen. 

§ 5 

Öffnungszeiten 

(1) Die Betreuungsschule ist außerhalb der Ferien von Montag bis Freitag 

geöffnet. Die Betreuung erfolgt regelmäßig in den Zeiten ab Schulschluss bis 

max. 16 Uhr. Es werden Betreuungszeiten bis 13.15 Uhr, 14 Uhr, 14.30 Uhr, 

15 Uhr, 15.30 Uhr und 16 Uhr angeboten. 

(2) Die Betreuung ist nur an 5 Tagen in der Woche möglich. Für die 

Ferienbetreuung wird auch eine Tagesweise Buchung angeboten. 

(3) In den Sommerferien findet für 3 Wochen eine Betreuung von 7.30 Uhr bis 

max. 16 Uhr statt. Dies Betreuungszeit wird, wenn möglich, mit der Kita 

Heideweg der Lebenshilfe gGmbH abgestimmt. In den Weihnachtsferien und 

an dem Freitag nach Himmelfahrt wird keine Ferienbetreuung angeboten. 

(4) Die Ferienbetreuung ist ein Angebot für die Kinder, die regelmäßig die 

Betreuungsklasse besuchen.  

 

§ 6 

Grundlagen der Gebühren 

(1) Für den Besuch der Betreuungsschule sind Benutzungsgebühren zu 

entrichten. Die Gebühren für die Betreuung werden für 12 Monate erhoben. 

Gebührenschuldner sind die Erziehungsberechtigten der Schüler/innen, die 

die Betreuungsschule an der Grundschule besuchen. Mehrere 

Erziehungsberechtigte haften als Gesamtschuldner. 

(2) Die Gebühr entsteht mit der Aufnahme der Schüler/innen in die 

Betreuungsschule.  



 

§ 7 

Höhe der monatlichen Gebühren 

(1) Die Gebühren betragen bei der Betreuung bis  

13.15 Uhr  75,00 Euro / monatlich 

14.00 Uhr  85,00 Euro / monatlich 

14.30 Uhr  90,00 Euro / monatlich 

15.00 Uhr   100,00 Euro / monatlich 

15.30 Uhr  110,00 Euro / monatlich 

16.00 Uhr  120,00 Euro / monatlich 

 

(2) Der Zusatzbeitrag für die Ferienbetreuung beträgt pro Kind bei der Betreuung 

bis  

13.15 Uhr  10,00 Euro / tageweise 

14.00 Uhr  11,00 Euro / tageweise 

15.00 Uhr   12,00 Euro / tageweise 

15.30 Uhr  13,00 Euro / tageweise 

16.00 Uhr  14,00 Euro / tageweise  

 

(3) Werden mehrere beitragspflichtige Kinder einer Familie gleichzeitig in der 

Betreuungsschule Appen betreut, ermäßigt sich unabhängig vom Einkommen 

die Gebühr in der Reihenfolge des Alters der Kinder für das 2. Kind um 70%, 

für das 3. Kind und alle weiteren Kinder um 50%.  

(4) Zusätzlich zu den Betreuungszeiten wird auch ein Mittagessen angeboten. 

Eine Teilnahme an der Mittagsverpflegung ist ab einer Betreuungszeit bis 

14.00 Uhr verpflichtend.  

Die Kosten für ein Mittagessen betragen 50 Euro / Monat. In Zeiten der 

Ferienbetreuung wird ein tägliches Verpflegungsentgelt in Höhe von 3 Euro / 

Tag erhoben, wenn das Kind ansonsten nicht an der Mittagsverpflegung 

teilnimmt. 

 

 

§ 8 

Ermäßigung 

 

(1) Für die Ermäßigung der Gebühren findet die „Richtlinie des Kreises Pinneberg 

für die Ermäßigung oder Übernahme von Teilnahmebeträgen oder Gebühren 

für den Besuch in Kindertageseinrichtungen (Sozialstaffelregelung)“ in der 

jeweils geltenden Fassung Anwendung. 

(2) Anträge auf Gewährung von ermäßigten Gebühren sind bei der 

Amtsverwaltung Geest und Marsch Südholstein einzureichen. Die ermäßigten 

Gebühren werden vom Monat der Antragstellung an für das jeweilige 

Schuljahr festgesetzt. Der Mindestbeitrag beträgt monatlich 20 Euro. 

(3) Für die Gebühr der Ferienbetreuung wird eine Ermäßigung in Höhe von 50% 

gewährt. 



(4) Eine Änderung der für die Ermäßigung maßgebenden 

Einkommensverhältnisse ist dem Amt Geest und Marsch Südholstein 

unverzüglich anzuzeigen. 

(5) Bezieher von Arbeitslosengeld II und Grundsicherung sowie 

Wohngeldempfänger, Asylbewerber und Bezieher von Kindergeldzuschlag 

können für das Mittagessen einen Antrag auf Bildung und Teilhabe stellen. 

 

 

§ 9 

Fälligkeit der Gebühren 

 

(1) Die Gebühren werden durch einen Gebührenbescheid erhoben. 

(2) Die Gebühren sind bis zum 1. eines jeden Kalendermonats an die Amtskasse 

im Voraus zu entrichten. Es ist ein SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen. Bei 

Nichteinlösung des Abrufes durch die Bank sind die entstehenden 

zusätzlichen Gebühren von den Eltern oder Kontoinhabern zu bezahlen. 

(3) Die Gebühr für die Betreuungsschule und die Kosten für das Mittagessen ist 

auch dann weiterzuzahlen, wenn ein Kind wegen Krankheit oder aus anderen 

Gründen die Einrichtung zeitweise nicht besuchen kann. 

(4) Rückständige Gebühren unterliegen der Beitreibung im Verwaltungswege 

(Vollstreckung). 

(5) Werden Gebühren über einen Zeitraum von mehr als zwei Monaten 

unbegründet nicht gezahlt, kann die Betreuung des Kindes gekündigt werden. 

(6) Im Falle des vorzeitigen Ausscheidens aus der Betreuungsschule ist die 

Gebühr bis zum Ende des jeweiligen Monats zu zahlen. 

 

 

§ 10 

Finanzierung durch die Gemeinde 

 

(1) Die Ausgaben der Betreuungsschule werden durch Elternbeiträge und den 

Zuschuss des Landes finanziert. Die Gemeinde Appen trägt die restlichen 

Kosten über den jeweiligen Haushalt. 

(2) Die Gemeindevertretung Appen hat am XX.XX.2022 beschlossen, dass eine 

Beratung über die Anpassung der Elternbeiträge erst erfolgen soll, wenn das 

zu zahlende jährliche Defizit höher als 10.000 Euro ist. 

 

 

§ 11 

Unfallversicherung 

 

Schülerinnen und Schüler, die an einer Betreuung teilnehmen, stehen unter dem 

Schutz der gesetzlichen Schülerunfallversicherung. Das Betreuungsangebot wurde 

der Unfallkasse Schleswig-Holstein vom Schulträger angezeigt. 

 

 

 

 



§ 12 

Datenverarbeitung / Datenschutz 

 

(1) Zur Ermittlung der Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung der Gebühren im 

Rahmen der Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der 

erforderlichen personenbezogenen Daten, die aus der Prüfung der 

persönlichen Unterlagen bekannt geworden sind, durch das Amt Geest und 

Marsch Südholstein zulässig. Dies gilt entsprechend der Daten, die aus 

melderechtlichen Gründen erhoben und gespeichert sind. Das Amt Geest und 

Marsch Südholstein als für die Gemeinde Appen gesetzlich zuständige 

Verwaltungsbehörde darf sich dieser Daten zum Zwecke der 

Gebührenerhebung nach dieser Satzung bedienen und sie weiterverarbeiten. 

(2) Das Amt Geest und Marsch Südholstein ist befugt, auf der Grundlage von 

Angaben der Gebührenpflichtigen und von nach Absatz 1 anfallenden oder 

angefallenen Daten ein Verzeichnis der Gebührenpflichtigen mit den für die 

Gebührenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und 

diese zum Zwecke der Gebührenerhebung nach dieser Gebührensatzung zu 

verwenden und weiter zu verarbeiten.  

(3) Im Übrigen finden die datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundes und 

des Landes Anwendung. 

 

 

§ 13 

Inkrafttreten und Bekanntmachung 

 

(1) Diese Satzung trifft zum 01.08.2023 in Kraft. 

(2) Diese Satzung wird auf der Homepage des Amtes Geest und Marsch 

Südholstein veröffentlicht. Die Inhaber des Rechts der elternlichen Sorge 

erhalten mit der Anmeldung einen Hinweis auf die Homepage des Amtes 

Geest und Marsch Südholstein. Mit der Anmeldung wird diese Satzung 

anerkannt.  

 

Appen, den  

 

 

Gemeinde Appen 

Der Bürgermeister 

 

 

 





Seniorenbeirat Appen 

Herrn 

Bürgermeister 
Hans-Joachim Banaschak 

Gemeindeverwaltung Appen 

Appen, den 10. Juni 2022 

Antrag auf Lösungsfindung für die Erreichbarkeit der 

Bushaltestelle/Briefkastens und die Aufstellung eines 
Wartehäuschens mit Sitzmöglichkeit 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

der Seniorenbeirat beantragt, die Beratungen zur Erreichbarkeit der Bushaltestelle 
Rollbarg/Wedeler Chaussee erneut aufzunehmen und zusammen mit den 
entsprechenden Amtern nach einer befriedigenden Lösung zu suchen und 
durchzuführen. 

Begründung: 
Die Haltestelle in Fahrtrichtung Wedel befindet sich direkt an der stark befahrenen 
Wedeler Chaussee. Gehweg oder Querungshilfe sind hier nicht vorhanden. Die 
Haltestelle wird u.a. genutzt von Senioren, Menschen mit Gehhilfen, Rollstuhlfahrern, 
Müttern mit Kinderwagen und Kindern. Ein gefahrloser Wechsel der Straßenseite, 
insbesondere der o,g. Zielgruppe, erscheint hier unmöglich. 
Bekannter Weise können sowohl Senioren als auch Kinder die Geschwindigkeit der 
Kraftfahrzeuge schlecht oder gar nicht einschätzen. Das erhöht die Gefährdung der 
Nutzer erheblich. Darum ist Eile geboten. Der Seniorenbeirat möchte keineswegs 
tatenlos abwarten bis ein Unfall passiert und sich daraus am Ende eine Mitschuld 
wegen Untätigkeit ergibt. 

Die Haltestelle verfügt nicht über einen schützenden Unterstand. Der Seniorenbeirat 
beantragt die Errichtung eines Wartehäuschens, damit die wartenden Personen nicht 
der Witterung schutzlos ausgeliefert sind. 
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Des Weiteren befindet sich auf einem kleinen bewachsenen Hügel ein Briefkasten 

(Siehe beigefügtes Foto). Gerade Senioren, denen die Digitalisierung noch fremd ist, 
Sind auf das Briefeschreiben vermehrt angewiesen, wobei das ,Besteigen des 

kleinen bewachsenen Hügels" zu einer großen Herausforderung wird. Der 
Seniorenbeirat beantragt deshalb auch eine Verlegung des Briefkastens, denkbar 
wåre der Standort Rissener Weg, als Fußgänger gut zu erreichen und mit guter 

Haltemöglichkeit für das Postauto. 

Der Seniorenbeirat bittet, den Antrag an die zuständigen Ausschüsse und Amter 

weiterzuleiten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ingrid Wentorp 

Vorsitzende 



Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Finanzierung Deutschkurs für Ukrainer

Sachverhalt:
In der Kirchengemeinde findet regelmäßig ein Deutschkurs statt, drei Stunden
viermal die Woche. Dieser Kurs wird ausschließlich von Ukrainern besucht. Die
Teilnehmerzahl beläuft sich auf maximal 3 bis 5 Personen. Der Dozent rechnet 20,00
EUR / Stunde ab.
Bisher hat die Gemeinde die monatlichen Kosten für den Dozenten in Höhe von etwa
950,00 € übernommen, ohne eine konkrete Vereinbarung mit der Kirche getroffen zu
haben.
Während der Sitzung des Ausschusses für Schule,- Kultur,- Sport- und Soziales
haben sich die Mitglieder mit dem Thema befasst. Eine abschließende Entscheidung
zur Finanzierung wurde der Gemeindevertretung übertragen.

Am 22.08.2022 fand wieder ein Austausch mit den anderen Gemeinden des Amtes
zur Flüchtlingssituation aus der Ukraine statt.
Nur in wenigen Gemeinden werden Deutschkurse angeboten, teilweise nur einmal
die Woche. Die Lehrkräfte arbeiten in den Gemeinden ehrenamtlich.

Ein Deutschkursus ist mit Sicherheit von großer Bedeutung. Es stellt sich aber die
Frage, ob die Gemeinde für diesen kleinen Personenkreis allein die Kosten tragen
möchte.

Das Gespräch mit Vertretern des Kirchenvorstandes am 18.08.2022 hat ergeben,
dass die Kirche sich an den Kosten nicht beteiligen kann.
Die Kirche stellt die Räume kostenlos zur Verfügung und hat bereits eine Mutter mit
Kind aus der Ukraine kostenlos aufgenommen.

Am 26.08.2022 kam ein Telefonat mit der zuständigen Fachkraft der VHS Pinneberg
zustande.

Vorlage Nr.: 1743/2022/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 25.08.2022

Bearbeiter: Serk AZ:

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 06.09.2022 öffentlich

Gemeindevertretung Appen 12.09.2022 öffentlich
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Die VHS bietet Kurse an, die vom Bund finanziert werden.
Ein Semester kostet 150,00 EUR für Unterricht an 2 Tagen in der Woche jeweils 90
Minuten.

Hier ist es erforderlich, dass sich die Ukrainer dort vormittags melden, um sich
anzumelden.
Ausweispapiere und ggfs. Aufenthaltsgenehmigung ist mitzubringen.
Die VHS beantragt dann für die Teilnehmer einen Berechtigungsschein beim
Jobcenter.
Wenn die Bestätigung vorliegt, können die Mittel bei der Bundesbehörde beantragt
werden.
Dann können die Ukrainer einen Kursus belegen – sofern Plätze frei sind.
Frau Reher-Rose von der VHS sieht aber gute Möglichkeiten.

Auf die Frage, ob Restanten der VHS eventuell in Appen im Namen der VHS
unterrichtet werden können, antwortete sie, dass der Dozent keine Zulassung hat
und somit nicht von der VHS eingesetzt werden kann.

Frau Reher-Rose berichtet, dass ein Kursus für diesen kleinen Personenkreis von 3
– 5 Personen nicht sinnvoll ist.
Sie rät dringend, den Kursus als erstes zu verringern:

- Künftig 2 x die Woche jeweils 2 Stunden

Stellungnahme der Verwaltung:
entfällt

Finanzierung:
Haushaltsmittel stehen im Haushaltsplan nicht zur Verfügung.

Fördermittel durch Dritte:
entfällt

Beschlussvorschlag:
Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt die
Reduzierung der Kurszeiten ab 01.09.2022 auf 2 x die Woche von jeweils 2 Stunden,
diese Reduzierung wurde bereits veranlasst.

Teilnehmer werden verpflichtet, sich bei der VHS anzumelden, um den
Berechtigungsschein zu erhalten.

Die Gemeinde zahlt bis maximal zum 31.10.2022 die reduzierten Kursgebühren der
Kirche.

Die Gemeindevertretung beschließt ebenfalls die bisher in Rechnung gestellten
Kursgebühren der Kirche zu erstatten.



Offene Positionen:
Juni EUR 420,00
Juli EUR 928,20
August EUR 930,00 - Rechnung liegt noch nicht vor

__________________
Lütje

Anlagen:





Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Aufforstungsarbeiten Heideweg

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:
Am Heideweg befindet sich eine gemeindliche Waldfläche. Die Bäume weisen
erhebliche Sturmschäden auf. Nach Mitteilung des Försters hat eine Aufforstung zu
erfolgen.

Finanzierung:
Die notwendigen Kosten für die Fällung der Bäume und den Einsatz des Harvesters
können voraussichtlich durch die Erlöse aus dem Holzverkauf gedeckt werden. Die
Gemeinde hat dann noch die Kosten für die Einfriedung und für die Pflanzen zu
tragen, diese belaufen sich auf maximal 5.000 Euro.

Fördermittel durch Dritte:
Eine Förderung dieses Vorhabens ist über die GAK-Mittel der
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein möglich. Je nach Maßnahme werden
unterschiedliche Prozentsätze der Gesamtkosten gefördert. Folglich reduzieren sich
bei positivem Förderbescheid die Kosten, die die Gemeinde selbst zu tragen hat.
Anliegend befinden sich Hinweise zur Forstlichen Förderung von Schleswig-Holstein.

Beschlussvorschlag:
Der Umweltausschuss empfiehlt / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die
Gemeindevertretung beschließt die Aufforstung der sturmgeschädigten Waldfläche
Heideweg durchführen zu lassen und die finanziellen Mittel bereitzustellen.

Vorlage Nr.: 1738/2022/APP/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 12.08.2022

Bearbeiter: Maschewski AZ:

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus

Umweltausschuss der Gemeinde Appen 01.09.2022 öffentlich

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 06.09.2022 öffentlich

Gemeindevertretung Appen 12.09.2022 öffentlich
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__________________
Hans-Peter Lütje

Anlagen:
Hinweise zur Forstlichen Förderung



Abteilung Forstwirtschaft / Bad Segeberg, 

FB Forstliche Förderung

Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Hinweise zur Forstlichen Förderung in Schleswig-Holstein für Antragsteller

Maßnahmen der Waldbewirtschaftung wie Kulturmaßnahmen, Pflegemaßnahmen in Jungbeständen, 
Waldkalkung, Waldwegebau, Neuwaldbildung und Maßnahmen in vom Borkenkäfer befallenen 
Beständen können entsprechend der Richtlinie für die Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen als 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) finanziell 
gefördert werden. Zur Durchführung und ob eine geplante Maßnahme förderfähig ist, berät Sie der 
Bezirksförster der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein kostenlos vor der Antragstellung. Je 
nach Maßnahme werden unterschiedliche Prozentsätze der Gesamtkosten gefördert. Die 
Umsatzsteuer ist nicht förderfähig. Genaue Informationen zur Förderung finden Sie in der GAK- 
Richtlinie (https://www.lksh.de/fileadmin/PDFs/Forst/Foerderrichtlinie_GAK_Wald_2020.pdf).

Ein grundsätzlicher Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen nach dieser Richtlinie besteht 
nicht. Die Forstabteiiung der Landwirtschaftskammer mit Sitz in Bad Segeberg entscheidet im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel über mögliche Auszahlungen.

Ablauf des Antragsverfahrens

Bevor Sie einen Antrag auf Förderung einer Maßnahme in Ihrer Waldfläche stellen können, werden 
Sie von dem für Sie zuständige Bezirksförster über die Möglichkeiten, den Inhalt und das 
Förderverfahren beraten.

Sie stellen dann den Antrag auf den unter https://www.lksh.de/foerderung/forstliche-foerderung/ 
zur Verfügung gestellten Formularen. Hierzu müssen Sie einige Unterlagen beilegen. Auch dabei ist 
Ihnen Ihr Bezirksförster gerne behilflich.

Nachdem der ausgefüllte Antrag bei der Landwirtschaftskammer registriert worden ist, erhalten Sie die 
„Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn“. Dieses Schreiben zeigt Ihnen an, dass ab jetzt 
die Maßnahme umgesetzt werden darf. Arbeiten, die vorher in Auftrag gegeben worden sind, können 
nicht gefördert werden.

Nach Fertigstellung der Maßnahme werden die entstandenen Kosten zusammengestellt und 
eingereicht. Sie erhalten auf dieser Grundlage einen Zuwendungsbescheid, der die Obergrenze der 
Ihnen auszuzahlenden Fördermittel feststellt. Abschließend reichen Sie den Verwendungsnachweis 
mit den Rechnungen ein, die Umsetzung der Maßnahmen wird kontrolliert und zur Auszahlung 
freigegeben.

Der vorgeschriebene Prüf- und Zahlungsprozess nimmt einige Zeit in Anspruch, so dass Sie erst in 
einem Zeitraum zwischen zwei und zwöif Monaten nach Einreichung der Rechnungen Geld 
erhalten können. Daher weisen wir Sie darauf hin, dass Sie die Maßnahmenkosten über einen 
längeren Zeitraum vorfinanzieren müssen.

Wenn Sie für eine Maßnahme eine Förderung in Anspruch nehmen, verpflichten Sie sich, den Erfolg 
der Maßnahme aktiv zu unterstützen. Sie gehen für 12 Jahre eine sogenannte „Subventions
bindung" ein, das heißt die ursprünglichen Bedingungen der Förderung müssen erhalten bleiben. 
Was dies im Einzelnen bedeutet, hängt von der Maßnahme ab und erklärt Ihnen Ihr Bezirksförster.

Bitte nehmen Sie als Antraasteller/in diese Hinweise zu ihren Unterlagen. Für Rückfragen stehen 
Ihr zuständiger Bezirksförster oder der Fachbereich Forstliche Förderung zur Verfügung:

Dr. Borris Welcker (Leitung) / Tanja Scheel (Büroleitung)
Hamburger Str. 115 / Hamburger Str. 115
23795 Bad Segeberg / 23795 Bad Segeberg
Tel. +49 4551 9598-21 / Tel. +49 4551 9598-14
bwelcker@lksh.de ___________________ / tscheel@lksh.de

V:\Förderung\FORMULARE\FORMULARE AKTUELL, veröffentlicht\20210909 Hinweise zur Forstlichen Förderung.docx
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Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach der Schule

Sachverhalt:
Gemäß Anlage 1 sind Möglichkeiten zur Installation einer PV-Anlage auf den
Schuldächern dargestellt.
Das Schuldach (B) wurde am 04.07.2022 gemeinsam mit Herr Koopmann und dem
Hausmeister besichtigt. Um ein zeitaufwendiges Verfahren und eine technische
Anpassung an den Bestand zu vermeiden, wird eine PV-Anlage bis max. 30 kWp
empfohlen. Ein eigenständiger Raum für einen Batteriespeicher bis 20 kWh ist
rechtlich nicht erforderlich. Gleichwohl wäre in der alten Hausmeisterwohnung
Räumlichkeiten vorhanden, welche noch herzurichten sind, um die Installation
(Wechselrichter/ Batteriespeicher) unterzubringen. Durch die vorhandenen Fenster
besteht die Möglichkeit einer natürlichen Be- und Entlüftung. Die Speichergröße
könnte sich nach dem Stromverbrauch richten.
Bei einer Anlagengröße von 30 kWp wird eine Fläche von rund 200 qm benötigt.
Im 1. BA soll die Dachfläche C (rund 140 qm) mit einer PV-Anlage ausgestattet
werden. Im 2. BA werden die restlichen Quadratmeter auf der Dachfläche B
dargestellt. Empfehlung Seitens der Verwaltung ist es die Dachfläche B vor der
Installation einer PV-Anlage zu sanieren.
Berechnung Instandsetzungskosten für Dachfläche B:
160 qm (2 x 82,6 qm) Dachfläche x 260,00 € (Kosten Kaltdach netto/qm) zuzüglich
19 % MwSt.= ≈ 50.000 € brutto.
Mitte dieses Jahrs kamen die Richtlinien zur Umsetzung des Landesprogrammes zur
Förderung des Einsatzes von erneuerbaren Energien im Strom- und Wärmebereich
im Zusammenhang mit Schulbaumaßnahmen heraus. Aufgrund des hohen
Stromverbrauches ist die Idee entstanden, die Dächer der Grundschule mit einer PV-
Anlage auszustatten.

Vorlage Nr.: 1733/2022/APP/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 10.08.2022

Bearbeiter: Franzenburg AZ:

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus

Bauausschuss der Gemeinde Appen 25.08.2022 öffentlich

Umweltausschuss der Gemeinde Appen 01.09.2022 öffentlich

Finanzausschuss der Gemeinde Appen öffentlich

Gemeindevertretung Appen öffentlich
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Stellungnahme der Verwaltung:

Finanzierung:
Für die Finanzierung sind Haushaltsmittel in Höhe 155.000,00€ von im Haushalt
2023 aufzunehmen.

Fördermittel durch Dritte:
Derzeit sind Fördermittel vom Land für die Kosten der PV-Anlage sind in Höhe von
70% der Maßnahme, aber maximal 75.000,00€ möglich.

Beschlussvorschlag:
Der Bauausschuss/ Umweltausschuss/ Finanzausschuss empfehlen, die
Gemeindevertretung beschließt den Bau einer PV-Anlage mit Speicher bei der
Schule umzusetzen.

__________________
Lütje
Der Bürgermeister

Anlagen:
Anlage 1: Kostenberechnung der PV-Anlage und Luftbild der Grundschule Appen



 

Die Herstellung einer 30 kWp PV-Anlage wäre auf den Dächern B und C am besten, jedoch könnte 

der Platzbedarf nicht ausreichend sein, wodurch die Kosten des Montagesystems beim Ausweichen 

auf das Dach A ansteigen würden. 

Kostenaufstellung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos. Beschreibung Kosten  

1 Solarmodule 36.000,00 € 30kWp 

2 Speicher 19.600,00 € 20kW  

3 Wechselrichter 6.000 €  

4 Kabelmaterial 250,00 €  

5 Montagesystem 3.900,00 €  

6 Gerüst 10.000,00 €  

       

7 Planung 5.000,00 €  

8 Montage  4.500,00 €  

9 

Elektroarbeiten 

(Anschlüsse 

herstellen) 1.000,00 €  

       

  Summe 86.250,00 € Netto 

  19% Mwst 102.637,50 € Brutto 

GS Appen 

C 

B 

A 
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Christlich Demokratische Union 

Gemeindeverband       Appen   
 

 

 
 

 

CDU Appen , 25482 Appen ,  Pinnaubogen 97 b 
 

        Fraktionsvorsitzender 
Gemeinde Appen      Hans-Peter Lütje 
        Pinnaubogen 97 b 
Bürgermeister H.-J. Banaschak    25482 Appen 
        Tel: 04101/204218 
        E-Mail: Hans-Peter.Luetje@gmx.de 

 
 
        Appen, den 17.05.2022    
 
 
Antrag zur Aufstellung von Verkehrsschildern in der Gärtnerstraße 
  
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
die CDU Fraktion stellt für die nächste Sitzungsperiode der Gremien einen Antrag zur 
Aufstellung von Verkehrsschildern – eingeschränktes Parkverbot – in der Gärtnerstraße. 
Es soll der Bereich von der Straße Op de Wisch bis zur Straße Op de Lohe erfasst werden. 
 
Seit langem wird über die Parksituation in der Gärtnerstraße diskutiert. Die Straße ist so 
schmal, dass das Parken vom Grundsatz her nicht zulässig ist, da die Restbreite der Straße 
bis zum gegenüberliegenden Kantstein weniger als 3,05 m beträgt. 
Gleichwohl wird die Straße von Dauerparkern genutzt.  
 

Größere Fahrzeuge wie Müllwagen, Feuerwehr, 
Rettungsfahrzeuge, Traktoren u.s.w. müssen notgedrungen über 
den Gehweg ausweichen. 
Das führt dazu, dass der Gehweg nach kurzer Zeit erneut saniert 
werden muss. 
In der Gärtnerstraße ist eine 
Baumschule ansässig. Fahrzeuge 
werden von der Baumschule nicht mehr 
an der Straße abgestellt. 
 
Ein generelles Halteverbot wäre aus 

unserer Sicht zu hart, da sich in der Straße auch ein Schrankladen 
befindet, dessen Kunden die Möglichkeit bekommen sollen, das 
Ein- und Ausladen zu ermöglichen.  
 
 
Wir bitten um Beschlussfassung in den zuständigen Ausschüssen sowie in der 
Gemeindevertretung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Fraktionsvorsitzender  
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Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Antrag auf Neubeschaffung einer Beschallungsanlage für das
Bürgerhaus

Sachverhalt:

Die CDU stellt mit Schreiben vom 20.11.2021 einen Antrag auf Ersatzbeschaffung
der Beschallungsanlage im Bürgerhaus. Näheres ist dem beigefügten Antrag zu
entnehmen.

Stellungnahme der Verwaltung:

entfällt

Finanzierung:

Die entsprechenden Haushaltsmittel werden im Haushaltsentwurf 2022 eingeplant.

Fördermittel durch Dritte:

entfällt

Beschlussvorschlag:

Vorlage Nr.: 1683/2022/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 01.02.2022

Bearbeiter: Willers AZ:

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales
der Gemeinde Appen

17.02.2022 öffentlich

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 08.03.2022 öffentlich

Gemeindevertretung Appen 17.03.2022 öffentlich
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Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der
Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt dem Antrag auf
Ersatzbeschaffung der Beschallungsanlage für das Bürgerhaus Appen zuzustimmen.

__________________
Banaschak

Anlagen:

Antrag der CDU vom 20.11.2021



 
Christlich Demokratische Union 

Gemeindeverband       Appen   
 

 

 
 

 

CDU Appen , 25482 Appen ,  Pinnaubogen 97 b 
 

        Fraktionsvorsitzender 
Gemeinde Appen      Hans-Peter Lütje 
        Pinnaubogen 97 b 
Bürgermeister H.-J. Banaschak    25482 Appen 
        Tel: 04101/204218 
        E-Mail: Hans-Peter.Luetje@gmx.de 

 
 
        Appen, den 20.11.2021    
 
 
Antrag auf Ersatzbeschaffung einer Beschallungsanlage im Bürgerhaus 
  
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
die CDU Fraktion stellt für die nächste Sitzungsperiode der Gremien einen Antrag zur 
Ersatzbeschaffung einer Beschallungsanlage im Bürgerhaus.  
 
Seit langem wird über die Lautsprecheranlage im Bürgerhaus bei Veranstaltungen geklagt. 
Die Tonqualität ist fürchterlich. Zuletzt ist der schlechte Zustand der vorhandenen Anlage bei 
der sehr gut besuchten Veranstaltung der Appener Vereine zum Thema „Enkeltrick“ auffällig 
geworden. 
Die Mikrofone fielen ständig aus, ferner hat die Anlage Knallgeräusche und laute Pieptöne 
von sich gegeben. 
Es ist an der Zeit, hier Abhilfe zu schaffen. 
 
Entsprechende Haushaltsmittel sollen im Haushalt 2022 eingeplant werden. 
 
Wir bitten um Beschlussfassung in den Ausschüssen sowie in der Gemeindevertretung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Fraktionsvorsitzender  
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TuS Appen von 1947 e. V

Gemeinde Appen 
Der Bürgermeister 
zur weiteren Veranlassung

Gemeinde Appen

- 3. Aug. 2022
Eingegangen

Amt Geest und
p.MHK'Mstein

1 f) AUQ. 2022
A ■...2ca

2, August 2022 
Vorstand 
Wilfred Diekert 
Almtweg 10 
25482 Appen

Antrag wg. Umrüstung / Sanierung Flutlichtanlage

Liebe Sportfreunde,

im Zuge der Sanierung des Rasenplatzes hat sich der TuS in den letzten Monaten auch mit 
der Sanierung bzw. Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED befasst.

Wir bitten darum, in die Tagesordnung für die nächsten Sitzungen der gemeindlichen Gre
mien den Punkt

Umrüstung der Flutlichtanlage auf der Sportanlage auf LED
als zusätzlichen Tagungsordnungspunkt aufzunehmen.

Die Gründe für die erforderliche Umrüstung sind u. a.:
a) Die jetzige Flutlichtanlage entspricht nicht mehr den gesetzlichen Bestimmungen- ein 

Schaltplan für die Flutlichtanlage ist z. B. nicht vorhanden,
b) durch die Umstellung auf LED werden die Umweltanforderungen erfüllt und evtl. Ein

sparpotentiale ermöglicht und
c) die immer geäußerten Beschwerden von Anwohnern werden minimiert.

Sie erhalten in der Anlage eine Kostenschätzung mit den sich daraus ergebenden Gesamt
kosten und der entsprechenden Förderung vom Bund, dem Kreis Pinneberg und des Lan
dessportverbandes.

Wir würden uns freuen, wenn wir auch dieses Vorhaben gemeinsam zu einem für beide Sei
ten zufriedenstellen Abschluss bringen würden.

Mit freundlichen Grüßen 

TuS Appen - VorstandTuS Appen - VorstandKCuoi
(Wilf/Pd'bieKert -1. Vc

TuS Appen - Fußballabteilung

Vorsitzender)

rus Appen -

(Daniela Rpnge - Abt.- L.)

Vertretungsberechtigte Vorstandsmitglieder: Wilfred Diekert, Stefan Renz, Christoph Lütkemann 
Eingetragen im Vereinsregister Amtsgericht Pinneberg, VR418 PI
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TuS Appen 
Kostenschätzung

Umstellung der Flutlichtanlagen auf LED
EUR

Neubau der Anlage It. Kostenangebot
der Fa. AAA.-Lux vom Dez. 21 80.500
Kosten Architektenbüro 8.500
Erforderliche Gutachten ca. 5.000
GESAMT 94.000

Förderung
Bundeszuschuss (zugesagt) 35% 28.200
REST 65.800
Kreis Pinneberg 20% 18.800
Landessportverband SH 20% 18.800
REST 28.200
Je zur Hälfte Gemeinde Appen und TuS Appen

je € 14.100

22G01 Kostenschätzung Flutlicht LED 
02.08.22
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TUS Appen v. 1947 e.V. 
Herrn Wilfred Diekert 
Almtweg 23 
25482 Appen

Datum:
01.08.2022

Honorarangebot Nr. A22159

Appen TuS Umrüstung Flutlichtanlage auf LED

Sehr geehrter Herr Diekert,

vielen Dank für Ihre Anfrage und unser Gespräch vom 08.07.2022. Auf der Basis 
der uns übermittelten Informationen erlauben wir uns folgendes Honorar für die 
erforderlichen Landschaftsarchitektenleistungen zu ermitteln:

Seite 1 von 4
Leistungsbezeichnung Menge Einh. Einzelpreis Gesamtpreis

Appen TuS Umrüstung Flutlichtanlage auf LED
Büroinhaber 16,00 Std. 105,00 1.680,00
Mitarbeiter/in 64,00 Std. 80,00 5.120,00
Nebenkosten Pauschalleistungen 3,00 % 6.800,00 204,00

Summe Besondere Leistungen 7.004.00
Besondere Leistungen
Büroinhaber/-leiter 0,00 Std. 105,00 0,00
Landschaftsarchitekt 0,00 Std. 87,50 0,00
Dipl.-Tng. 0,00 Std. 75,00 0,00
Technische/r Mitarbeiter/in 0,00 Std. 62,50 0,00
Kilometer 0,00 km 0,55 0,00
Nebenkosten Besondere Leistungen 3,00 % 0,00 0,00

Summe Besondere Leistungen oroo

Nettobetrag EUR 7.004,00
+ 19,00 % Mehrwertsteuer 7.004,00 EUR 1.330,76

Gesamtbetrag EUR 8.334,76

Unsere Steuernummer: 41/646/02511
Zahlbar netto nach 14 Tagen.

Die Abgabe der Planung und Unterlagen erfolgt in digitaler Form und 1-fach farbig
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Honorarangebot A22159 vom 01.08.2022 Seite 2 von 4

sowie 1-fach s/w.

Ausgangssituation

Die Flutlichtanlagen für die Plätze 1, 2 und 3 wird noch mit konventionellen, 
energieaufwendigen Flutern betrieben.

Aufgabenstellung

Die Flutlichtanlagen sollen auf energiesparende LED-Fluter umgerüstet werden.

Leistungen der Landschaftsarchitektur

Folgende Leistungen sind zu erbringen:

a) Grundlagenermittlung, Vor- und Entwurfsplanung

- Qualifizierung der auftraggeberseitigen Kostenannahme
- Herstellen einer Grundlagendatei und Einarbeiten digital zur Verfügung gestellter 

Daten und Leitungstrassen
- Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben und des sich aus dem 

Gespräch mit den Beteiligten resultierenden Ergebnisses
- Kostenschätzung
- Mitwirken bei Förderanträgen

b) Genehmigungsplanung:

- Einholen eines Lichtemissionsgutachtens (Auswahl Büro, Angebot, 
Vergabevorschlag, Weiterleitung Gutachten an AG)

- Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für 
öffentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen- Übergabe der 
Unterlagen zum Ein reichen an den AG

c) Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe

- Erarbeiten der Ausführungsplanung auf der Grundlage der Entwurfsplanung
- Erstellung der Leistungsverzeichnisse
- Mitwirken beim Prüfen und Werten der Angebote und bei der Vergabe

d) Objektüberwachung und -betreuung

- Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit der 
Genehmigung bzw. Zustimmung, den Bauverträgen den Ausführungsunterlagen 
etc.

- Rechnungsprüfung einschließlich Prüfen der Aufmaße der ausführenden 
Unternehmen

- Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der 
Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von Mängeln,

^>
I3

X



'MUA/oer
^RZEpify

Honorarangebot A22159 vom 01.08.2022 Seite 3 von 4

Für die Projektbearbeitung sind folgende durch andere Beteiligte zu erbringende 
Leistungen bzw. folgende Unterlagen - soweit vorhanden - (ggf.) erforderlich:

- Vermessung des Grundstückes/ Bestandsplan mit Gauß-Krüger-Koordinaten mit 
allen örtlichen Gegebenheiten und Höhen üNN im DWG-Format

- Einfügepunkt mit Drehwinkel
- die Anpassung an andere Georeferenzierungen wird nach Zeitaufwand 

abgerechnet
- vollständige Boden- und Baugrunderkundung
- Ermittlung nach chemischer Bodenanalyse nach LAGA-TR Bode, TR-Bauschutt, 

Asphaltbeprobung: Z0 bis Z3
- Freigabe durch den Kampfmittelräumdienst
- Freigabe durch Altlastenkataster
- Trassen der Ver- und Entsorgungsleitungen
- eine DIN-gerechte Beleuchtungsplanung
- Nutzungsanalyse
- gültiger Flächennutzungs- und Bebauungsplan
- die angrenzende Straßenplanung
- ein mit den Verfahrensbeteiligten abgestimmter Terminplan

Unserem Angebot liegt folgendes zugrunde:

Die uns zur Verfügung gestellten Pläne sind in vollständigem und einlesbarem 
DWG-Format.

Die genannten Informationen und Unterlagen werden uns vollständig zur Verfügung 
gestellt bzw. die Leistungen werden uns rechtzeitig zugearbeitet.

Weitere - hier nicht aufgeführte - und besondere Leistungen würden nach 
schriftlicher Beauftragung durch den Auftraggeber zu den oben aufgeführten 
Stundensätzen zzgl. Nebenkosten und MwSt. abgerechnet. Die Abrechnung von 
nach Zeitaufwand angebotenen Leistungen erfolgt zum Nachweis in 
0,25-h-Schritten.

Die Auslage von Rechnungen für von mit dem AG abgestimmten 
Unterbeauftragungen (Baugrund, Vermessung etc.) wird grundsätzlich mit 10% 
Regiekosten weiterberechnet.

Pas Ausschreibungsverfahren dauert nicht länger als 8 Wochen (LPH 6+7).

Die Ausführungszeit ist nicht länger als 2 Monate (LPH 8).

Sollten sich die kalkulatorischen Zeiten um mehr als 10% verlängern wird das 
Honorar für den übersteigenden Zeitraum wie folgt berechnet: Ursprüngliches 
Honorar geteilt durch angesetzte Zeit, multipliziert mit der tatsächlichen Zeit.

Wir gehen von einer durchgehenden Bearbeitung des Projektes aus. Sollte die 
Bearbeitung um mehr als acht Wochen unterbrochen werden, erfolgt ggf. eine 
Berechnung für den Aufwand zur Wiedereinarbeitung nach Zeitaufwand.

An dieses Angebot halten wir uns bis zum 12.08.2022 gebunden. Nach Ablauf der 
Bindefrist können wir die Einhaltung des angebotenen Zeitplanes nicht mehr 
gewährleisten. Mit möglicherweise erheblich späteren Abgabe- und 
Fertigstellungszeiten muss gerechnet werden.
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Honorarangebot A22159 vom 01.08.2022 Seite 4 von 4

Bs wird die zum Liefertermin bzw. Leistungszeitraum gültige Umsatzsteuer 
berechnet.

Rechnungen werden digital erstellt und als PDF an eine gültige, zu benennende 
Mailadresse gesendet. Nur auf schriftlichen Wunsch werden sie ausgedruckt und 
per Post verschickt.

Die Projektbearbeitung erfolgt immer unter Federführung eines der Büroinhaber im 
Team. Die Vertretung innerhalb des Teams ist somit über die Dauer der Arbeiten 
gewährleistet.

Wir hoffen, dass unser Angebot Ihre Zustimmung findet.

Für Rückfragen und ein Gespräch stehen wir gern zur Verfügung und würden uns 
freuen für Sie tätig werden zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfram Münder gez. Katharina Marie Erzepky



TuS Appen von 1947 e. V

Gemeinde Appen 
Der Bürgermeister 
zur weiteren Veranlassung

Gemeinde Ap

:-3. Äug. 20:

Eingegange

01. August 2022 
Vorstand 
Wilfred Diekert 
Almtweg 10 
25482 AppenAmt Geest und 

SOdholstein

Antrag wg. Erweiterung der Flutlichtanlage Platz 2

Liebe Sportfreunde,

im Zuge der Sanierung des Rasenplatzes hat sich der TuS in den letzten Monaten auch mit 
der Sanierung bzw. Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED und einer Erweiterung dieser An
lage um zwei weitere Masten auf Platz 2 befasst.

Wir bitten darum, in die Tagesordnung für die nächsten Sitzungen der damit befassten ge
meindlichen Gremien den Punkt

Erweiterung der Flutlichtanlage auf der Sportanlage Platz 2 
als Tagungsordnungspunkt aufzunehmen, da uns nun nach der Kostenschätzung des Archi
tektenbüros Münder und Erzepky die geplanten Kosten für die notwendigen Fördemngsan- 
träge feststehen und die Gemeinde natürlich in die Entscheidungsfindung eingebunden wer
den muss.

Die Gründe für die erforderliche Umrüstung sind, wie im Schreiben vom Jan 2022 mitgeteilt,

a) Die jetzige Flutlichtanlage reicht für einen ordnungsgemäßen Spiel bzw. Trainingsbe
trieb nicht aus und die jetzige Flutlichtanlage entspricht auch nicht mehr den gesetzli
chen Bestimmungen- ein Schaltplan für die Flutlichtanlage ist z. B. nicht vorhanden,

b) Durch die dabei vorgesehene Umstellung auf LED werden die Umweltanforderungen 
erfüllt und evtl. Einsparpotentiale ermöglicht und

c) die immer geäußerten Beschwerden von Anwohnern werden minimiert.

Sie erhalten in der Anlage nun die zusätzliche Kostenschätzung des Architektenbüros und 
die sich daraus ergebenden Gesamtkosten und die notwendigen Fördermittel für dieses Vor
haben. Die notwendigen Förderanträge an den Kreis Pinneberg und den LSV wurden vom 
TuS Appen gestellt- eine Entscheidung liegt noch nicht vor.

Wr würden uns freuen, wenn wir auch dieses Vorhaben gemeinsam zu einem für beide Sei
ten zufriedenstellen Abschluss bringen würden.

Mit freundlichen Grüßen

u. a.;

TuS Appen - Fußballabteilung

Vertretungsberechtigte Vorstandsmitglieder: Wilfred Diekert, Stefan Penz, Christoph Lütkemann 
Eingetragen im Vereinsregister Amtsgericht Pinneberg, VR 418 PI
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TuS Appen 
Kost enschä tzu ng

Erweiterung der Flutlichtanlagen auf Platz 2
EUR

Neubau der Anlage It. Kostenangebot 
der Fa. AAA.-Lux vom Dez. 21 30.700
Kosten Architektenbüro 6.800
Erforderliche Gutachten ca. 5.000
GESAMT 42.500

Förderung
Kreis Pinneberg 20% 8.500
Landessportverband SH 20% 8.500

17.000
REST 25.500
Je zur Hälfte Gemeinde Appen und TuS Appen 

je€ 12.750

22G02 Kostenschätzung Flutlich Platz 2 
02.08.22
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TUS Appen v. 1947 e.V. 
Herrn Wilfred Diekert 
Almtweg 23 
25482 Appen
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Datum:
28.07.2022

Honorarangebot Nr. A22163

Appen TuS Erweiterung Flutlichtanlage

Sehr geehrter Herr Diekert,

vielen Dank für Ihre Anfrage und unser Gespräch vom 08.07.2022. Auf der Basis 
der uns übermittelten Informationen erlauben wir uns folgendes Honorar für die 
erforderlichen Landschaftsarchitektenleistungen zu ermitteln;

Seite 1 von 4
Leistungsbezeichnung Menge Einh. Einzelpreis Gesamtpreis

Appen TuS Erweiterung Flutlichtanlage
Büroinhaber 12,00 Std. 105,00 1.260,00
Mitarbeiter/in 53,00 Std. 80,00 4.240,00
Nebenkosten Pauschalleistungen 3,00 % 5.500,00 165,00

Summe Besondere Leistungen 5.665.00
Besondere Leistungen
Büroinhaber/Heiter 0,00 Std. 105,00 0,00
Landschaftsarchitekt 0,00 Std. 87,50 0,00
Dipl.-Ing. 0,00 Std. 75,00 0,00
Technische/r Mitarbeiter/in 0,00 Std. 62,50 0,00
Kilometer 0,00 km 0,55 0,00
Nebenkosten Besondere Leistungen 3,00 % 0,00 0,00

Summe Besondere Leistungen oroo

Nettobetrag EUR 5.665,00
+ 19,00 % Mehrwertsteuer 5.665,00 EUR 1.076,35

Gesamtbetrag EUR 6.741,35

Unsere Steuernummer: 41/646/02511
Zahlbar netto nach 14 Tagen.

Die Abgabe der Planung und Unterlagen erfolgt in digitaler Form und 1-fach farbig
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Honorarangebot A22163 vom 28.07.2022 Seite 2 von 4

sowie 1-fach s/w.

Ausgangssituation

Die Flutlichtanlagen für die Plätze 1, 2 und 3 wird noch mit konventionellen,
energieaufwendigen Flutern betrieben. ^
Für die Umrüstung auf energiesparende LED-Fluter wird ein Förderantrag gestellt. ^
Die Beleuchtung auf Platz 2 besteht nur aus einseitig aufgestellten Masten von ca. O
13,5 m Höhe. ^

Aufgabenstellung

Die Beleuchtung auf Platz 2 soll ergänzt werden.
Dabei ist zu untersuchen, ob es 3 Masten mit max. 10 m Höhe oder 2 Masten mit 
ca. 16 m Höhe werden sollen. Das Lichtszenario soll im Rahmen der 
Lichttechnischen Untersuchung für die Umrüstung auf LED erfolgen.

Leistungen der Landschaftsarchitektur

Folgende Leistungen sind zu erbringen:

a) Grundlagenermittlung, Vor- und Entwurfsplanung

- Qualifizierung der auftraggeberseitigen Kostenannahme
- Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben und des sich aus dem 

Gespräch mit den Beteiligten resultierenden Ergebnisses
- Kostenschätzung
- Mitwirken bei Förderanträgen

b) Genehmigungsplanung:

- Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für 
öffentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen- Übergabe der 
Unterlagen zum Einreichen an den AG

c) Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe

- Erarbeiten der Ausführungsplanung auf der Grundlage der Entwurfsplanung
- Erstellung der Leistungsverzeichnisse
- Mitwirken beim Prüfen und Werten der Angebote und bei der Vergabe

d) Objektüberwachung und -betreuung

- Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit der 
Genehmigung bzw. Zustimmung, den Bauverträgen den Ausführungsunterlagen 
etc.

- Rechnungsprüfung einschließlich Prüfen der Aufmaße der ausführenden 
Unternehmen

- Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der 
Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von Mängeln,
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Für die Projektbearbeitung sind folgende durch andere Beteiligte zu erbringende 
Leistungen bzw. folgende Unterlagen - soweit vorhanden - (ggf.) erforderlich:

- Vermessung des Grundstückes/ Bestandsplan mit Gauß-Krüger-Koordinaten mit 
allen örtlichen Gegebenheiten und Höhen üNIM im DWG-Format

- Einfügepunkt mit Drehwinkel
- die Anpassung an andere Georeferenzierungen wird nach Zeitaufwand 

abgerechnet
- vollständige Boden- und Baugrunderkundung
- Ermittlung nach chemischer Bodenanalyse nach LAGA-TR Bode, TR-Bauschutt, 

Asphaltbeprobung: Z0 bis Z3
- Freigabe durch den Kampfmittelräumdienst
- Freigabe durch Altlastenkataster
- Trassen der Ver- und Entsorgungsleitungen
- eine DIN-gerechte Beleuchtungsplanung
- Nutzungsanalyse
- gültiger Flächennutzungs- und Bebauungsplan
- die angrenzende Straßenplanung
- ein mit den Verfahrensbeteiligten abgestimmter Terminplan

Unserem Angebot liegt folgendes zugrunde:

Die uns zur Verfügung gestellten Pläne sind in vollständigem und einlesbarem 
DWG-Format.

Die genannten Informationen und Unterlagen werden uns vollständig zur Verfügung 
gestellt bzw. die Leistungen werden uns rechtzeitig zugearbeitet.

Weitere - hier nicht aufgeführte - und besondere Leistungen würden nach 
schriftlicher Beauftragung durch den Auftraggeber zu den oben aufgeführten 
Stundensätzen zzgl. Nebenkosten und MwSt. abgerechnet. Die Abrechnung von 
nach Zeitaufwand angebotenen Leistungen erfolgt zum Nachweis in 
0,25-h-Schritten.

Die Auslage von Rechnungen für von mit dem AG abgestimmten 
Unterbeauftragungen (Baugrund, Vermessung etc.) wird grundsätzlich mit 10% 
Regiekosten weiterberechnet.

pas Ausschreibungsverfahren dauert nicht länger als 8 Wochen (LPH 6+7).

Die Ausführungszeit ist nicht länger als 2 Monate (LPH 8).

Sollten sich die kalkulatorischen Zeiten um mehr als 10% verlängern wird das 
Honorar für den übersteigenden Zeitraum wie folgt berechnet: Ursprüngliches 
Honorar geteilt durch angesetzte Zeit, multipliziert mit der tatsächlichen Zeit.

Wir gehen von einer durchgehenden Bearbeitung des Projektes aus. Sollte die 
Bearbeitung um mehr als acht Wochen unterbrochen werden, erfolgt ggf. eine 
Berechnung für den Aufwand zur Wiedereinarbeitung nach Zeitaufwand.

An dieses Angebot halten wir uns bis zum 12.08.2022 gebunden. Nach Ablauf der 
Bindefrist können wir die Einhaltung des angebotenen Zeitplanes nicht mehr 
gewährleisten. Mit möglicherweise erheblich späteren Abgabe- und
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Fertigstellungszelten muss gerechnet werden.

Es wird die zum Liefertermin bzw. Leistungszeitraum gültige Umsatzsteuer 
berechnet.

Rechnungen werden digital erstellt und als PDF an eine gültige, zu benennende 
Mailadresse gesendet. Nur auf schriftlichen Wunsch werden sie ausgedruckt und 
per Post verschickt.

Die Projektbearbeitung erfolgt immer unter Federführung eines der Büroinhaber im 
Team. Die Vertretung innerhalb des Teams ist somit über die Dauer der Arbeiten 
gewährleistet.

Wir hoffen, dass unser Angebot Ihre Zustimmung findet.

Für Rückfragen und ein Gespräch stehen wir gern zur Verfügung und würden uns 
freuen für Sie tätig werden zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfram Münder gez. Katharina Marie Erzepky

H
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